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Die Krefelder Mennoniten und die Wehrlosigkeit
Fine symbolische Abgrenzung IM Wandel der Zeit

Wenn die Geschichte der Mennoniten rzählt wird, €l CS oft, Mennoniten
hätten 1im Jahrhundert »das Prinzip der Gewaltlosigkeit aufgegeben«, Was
dann häufig mıiıt wertenden Kkommentaren WI1e » Verlust Von Identität un
Glauben« oder » Verweltlichung« begleitet wird. Das ist problematisch. Denn
rYstens ist SOILIC eine Erzählweise, die aus einer heutigen Gewißheit heraus,
Was richtig un Was falsch ist, das Handeln früherer Generationen bewertet,
ohne versuchen, 65 aus seiline eit heraus verstehen, sehr fragwürdig.
/weitens: Wenn WAas »aufgegeben« wurde, mMu dagewesen se1ln.
Die angige Formulierung VO  S der »Aufgabe des Prinzips der Gewaltlosig-
keit« unterstellt, da{ß eın olches Prinzip 1m Sinn einer verpflichtenden, be-
kenntnismäßigen Festlegung egeben habe Die Vielfalt mennonitischer
Handlungsweisen im aufTfe der Zeiten, die etwas anderes nahelegt, wird €e1
ausgeblendet. E1n drittes Problem ist die gegenüber früheren Zeiten veran-
derte Sichtweise eines IThemenkomplexes, die sich In einem gewandelten Vo-
kabular ausdrückt: Gewaltlosigkeit ist 1ne HEUE: heute sechr äufig findende
Bezeichnung. Im Kontext gegenwartiger Bestrebungen ZUr »Überwindung
VO  - Gewalt« macht INan sich auf die ucC ach Vorbildern »gewaltfreien«
andelns In der Geschichte un entdeckt Beispiele der Gewaltlosigkeit bei
Täufern un Mennoniten. An dem Wort Gewaltlosigkeit aber auT. da{ßs
mıiıt ihm die Unterscheidung zwischen rechtmäfßiger un: unrechtmäßiger (Ge-
walt wird eine Unterscheidung, die früher ausschlaggebend WAäl.
Das traditionell verwendete Wort Wehrlosigkeit bezeichnet dagegen den ein-
seıtigen Verzicht auf egenwehr un Vergeltung. Das ist etwas anderes als
Gewaltlosigkeit.
Ich möchte zeigen, da{ß die Rede VON der »Aufgabe des Prinzips der Gewalt-
losigkeit« für die Krefelder Mennoniten nicht zutrifit. Zunächst erinnere ich
daran, wI1e 1mM frühen Täufertum bei einigen Täufern einer Haltung der
Gewaltlosigkeit kam Dann wende ich mich einem frühen Dokument der lo-
kalen Tradition Z in dem eine Ng der Wehrlosigkeit hervortritt: den Ar-
tikeln Kempener Täufer VO  e 1545 Nachdem der Rahmen für die (Je-
schichte der Mennoniten ın Krefeld skizziert ist, zeichne ich deren Verhalten
1ın der rage des Waffentragens ach Dabei kommt CS mIır darauf diese
Geschichte nicht als eine VO Verlust der Identität deuten. Identität Wanll-
delt sich 1m Laufe der Zeiten un mu 1n jeder Generation HE  vur
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werden. Dem Wandel der Beziehungen zwischen Mennoniten un der s1e

umgebenden Gesellschaft kommt el eine besondere Funktion DIie (Ge-
schichte mennonitischer Einstellungen ZULr rage des Waffentragens mu
darum AUS der Wechselbeziehung zwischen Mennoniten und Gesellschaft
heraus verstanden werden. Wehrlosigkeit wird dabei nicht als feststehendes
Konfessionsmerkmal unterstellt, sondern als eine VOo  } mehreren symboli-
schen Abgrenzungen verstanden, mıiıt der Mennoniten ihrerseits auf die reale
Zurückweisung reaglerten, die sS1e erfuhren.

»Schwertgebrauch«, Ohnmachtserfahrungen und Deutungen
DIie täuferischen ewegungen der frühen Reformationszeit traten VeI-

schiedenen Orten 1ın teilweise sehr unterschiedlicher Gestalt ın Erscheinung,
jeweils epragt VON ihren Führungsfiguren und Von den Kontexten, 1ın denen
die Bewegungen sich entwickelten. [)Das War auf dem Land anders als ın Städ-
ten, ın der chweiz anders als iın Mitteldeutschland, In den Niederlanden
ders als 1ın Mähren Wenn die Täufer 1mM reformatorischen Autbruch efragt
wurden, Was ihre besonderen Lehren sind, dann hat 65 darum neben der Ab-
ehnung der Säuglingstaufe durchaus verschiedene Antworten gegeben. Die
prinzipielle Ablehnung staatlicher Gewaltausübung ist€l aber nıe genannt
worden. S1e tellte keine Te der frühen Täufer dar un wurde VO  F ihnen
auch nicht thematisiert, frühe täuferische CcNArıfrten sind diesem Ihema nicht
gewidmet. Von sich aus sprachen Täufer anderes Und erst recht,; 65

Täufern 1m Jahrhundert gelang, iıne Obrigkeit für sich gewinnen und
eine täuferische Reformation durchzuführen, War die legitime staatliche Ge-
waltübung für Täufer nicht fraglich. Dreimal War das in der Reformationszeit
der Fall ın aldshut, in Nikolsburg un 1n üunster.‘ Egal, w1e INan die rel
genannten täuferischen Reformationsversuche heute bewerten INas Es ist
unbestreitbar, da{ß Cc5 bei den Täufern, die daran beteiligt arcil, keinen wWel-
fel daran gab, dafß eine staatliche Ordnung geben mufß, die ZUT!T rechtmäfßi-
gCH usübung obrigkeitlicher Gewalt eIu 1Sst.
Meist kam 65 aber anders. Auf die radikalreformatorischen Aktionen un:
Vorstellungen der Täufer, die auf eine Neugestaltung der Gesellschaft AaUus dem
Geist urchristlicher Brüderlichkei un: Nächstenliebe zielten un! die VON den
Herrschenden recht als Infragestellung der bestehenden Ordnung aufge-
falßßt wurden, reaglerten Obrigkeiten miıt Unterdrückung un Kriminalisie-
rUunNngs. Binnen weniger TE War die Ächtung perfekt: Bereits 1529 wurde auf
dem Reichstag Speyer die Wiedertaufe als weltliches Verbrechen mıt der
Todesstrafe belegt.
»Du kannst refflich disputieren: du sıtzt auf weichen Kissen der Seite des
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Rates Ich aber jege Boden un werde iın esseln gehalten.« Das soll eine
gefangene Augsburger Täuferin Urbanus Rhegius, dem evangelischen redi-
SCcI dera entgegengehalten en Diese ne  ote gibt realistisch wIle-
ern WI1IeE asymmetrisch die Machtverhältnisse un als W1e ohnmächtig
Täufer ihre Lage bald empfinden mußfßten.“ Und diese Erfahrung der argl-
nalisierung und Kriminalisierung konnte nicht ohne Rückwirkung auf die
Täufer selbst bleiben Als Ohnmächtige begannen s1e, die Bibel anders
lesen.? [)as alst sich iın der Kirchengeschichte Ofter beobachten Wenn CHhri-
sten verfolgt un: Leib un: en edroht M; wurden Aussagen der
Bibel für sS1€e bedeutsam, die unabhängig VOIl dieser Situation aum Resonanz
fanden Bibelstellen, die tröstend VO nahenden eitende un dem Gericht

den Gottlosen sprechen un den Leidenden Gerechtigkeit verheißen.
der Aussagen, die gee1gnet sind, Rachephantasien OrSCHUu. eisten. der
die Aussagen, In denen VON der Leidensbereitschaft ın der Nachfolge Jesu die
Rede 1st, VON Feindesliebe un: VO Hinhalten der anderen ange Wie WITr
wIlissen, ist die vielfältig, verschieden die Kontexte, 1n denen Täau-
fer ihre Erfahrungen machten, und unterschiedlich darum auch die
Verhaltensweisen, mıiıt denen Täufer ihre Erfahrung VO  - gesellschaftlicher
Ausgrenzung un Achtung, VO  a Verfolgung un Martyrıum verarbeitet
en Unterdrückung und Verfolgung führte bei Täufern verschiedenen
Neudeutungen des christlichen Glaubens iıne dieser täuferischen Antwor-
ten War die Wiederentdeckung biblischer Aussagen einer Haltung lei-
densbereiten Nachfolge, die das eıgene Leiden des aubDens willen ıIn Be-
ziehung FAGE Leiden Jesu setzte un die Gewaltlosigkeit un Leidensbereit-
schaft der Christen lehrte Anfang 15027 entstand bei einem heimlichen Iref-
fen 1n Schleitheim Oberrhein eın Dokument, verbunden mıit dem Namen
Michael Sattlers, In dem diese Auffassung als Teil eines regelrechten Konzepts
fafßßbar wird: die Brüderliche Vereinigung etlicher Kinder Gottes*. In diesem
Dokument egegnet uIls 1ne prinzipielle Ablehnung obrigkeitlicher Gewalt.
ESs el dort VO chwert (gemeint ist damit die legitime obrigkeitliche (Gje-
Wa. da{ß »eine Gottesordnung außerhalb der Vollkommenheit Christi«
se1 Der ehemalige Benediktinermönch attler 1e aber seinem onastı-
schen Vollkommenheitsideal auch als Täufer treu: er lehnte etT jede Bete1-
ligung obrigkeitlicher Tätigkeit als mıt wahrem, vollkommenem Christ-
se1ın unvereinbar ab. Die Gewaltlosigkeit Sattlers WarLr Teil eines Konzeptes, das
auf strikte Trennung VON Gut un BOse, VOIN Gemeinde un Welt hinausläuft
In diesem Konzept verband sich eın umfassender Dualismus mıiıt einem ek-
klesiologischen Separatismus un einem moralischen Rigorismus. Als eın
Modell, das heutige Mennoniten anknüpfen könnten, kommt Michael
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Sattlers Konzept darum nicht ın Betracht. Wenn INan aber danach trachtet,
attler AaUus seiner eit heraus verstehen un ihm erecht werden, wird
InNan ihm Achtung nicht DIe Art, wWw1e CT die totale Ausgrenzung der
Täufer un: die Kriminalisierung ihres aubens theologisch verarbeitete,
Naa als die ihm gemäße un: für die amalige eit keineswegs abwegige
Form gewürdigt werden, radikalreformatorische Impulse mıt täuferischen
Glaubensüberzeugungen verschmelzen un weiterzutragen, S1e e1in-
fach 1Ur aufzugeben. Und da{fß attler S1e, urz darauf verhaftet, Folter
nicht preisgegeben, sondern miıt dem Tod bezeugt hat, macht ihn einem
beeindruckenden täuferischen Glaubenszeugen.”
Bel den Aussagen ıIn der Brüderlichen Vereinigung ZUT. rage der staatlichen
Gewaltanwendung handelt sich 1ıne Bewältigungsstrategie, miıt der
Täufer versuchten, die Erfahrung VO  z Ausgrenzung un! rechtlicher Diskri-
mıinlıerung verarbeiten und dabei ihrem täuferischen Glauben treu
bleiben. Dazu zwel Anmerkungen, und ZW arlr erstens eine ZUBL geschichtli-
chen Einordnung und ZU[r Nachwirkung des Schleitheimer Konzeptes:
[Diese OS1U0ON War 15927 1L1UT eine VOINl mehreren, bedeutende Täuferführer
und ihre nhänger dachten anders ans Hut, Balthasar Hubmaier, Pil-
STallı Marpeck, Melchior Hoffman und Menno Simons 1Ur ein1ıge
nennen). Nur 1n Gruppen des spateren Schweizer Täufertums und in der
Tradition der Hultterer ist diese Schleitheimer Haltung überliefert und we1l-

tergetragen worden. Allein die Hutterer, die 1n ähren die Lebensform der
Bruderhöfe entwickelten, konnten miıt diesem separatistischen Konzept
etIwWwa: anfangen. ıne besondere Aufmerksamkeit hat Schleitheim dann erst
wieder ıIn der modernen Täuferforschung gefunden, als nordamerikanische
Theologen un: Historiker ach einem täuferischen Leitbild suchten.® Den
damaligen Gegnern der Täufer kamen die ussagen der Brüderlichen Ver-
eINISUNG dagegen sehr elegen, S1€e doch gut geeignet, die Täufer völ-
lig diskreditieren. Es überrascht deshalb nicht, da{ß die Brüderlichen Ver-
einigung bei Gegnern der Täufer aufgegriffen un weitergetragen wurde.
/weitens: Miıt dem Hinweis auf den Entstehungszusammenhang eines tau-
ferischen Konzeptes ist och nichts ber dessen » Wahrheit« gesagt Jede Kr-
kenntnis ist einer speziellen Situation verdanken un: insofern bedingt.
Allerdings relativiert diese Einsicht 1n den Entstehungszusammenhang
mögliche Geltungsansprüche, die sich damit verbinden, als könne 1ne
amalige Position heute normatıv se1ln. Aufßerdem MUu INa  H zugestehen,
da{fß andere täuferische Konzepte in ihren Zusammenhängen als ebenso
»wahr« gelten können, un daraus folgt, da{ß Ian bei derCach einer
heute gültigen Position sich ZWaTr VOIN Täufern des 16 Jahrhunderts anregech
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lassen kann, die Antwort aber letztlich VOr dem Hintergrund heutiger Le-
benssituationen selbst finden un verantworten mMu

Die Sechs Artikel empener Tautfer und das »Programm« der Mennoniten
Ich wende mich Jetz dem Niederrhein un stelle eın Dokument VOTI, das
1ın eıne WAas spatere ase des Täufertums gehört: die Artikel ihres Jau-
bens, die Kempener Täufer 1545 vorlegten.‘
Fur die Entwicklung iın dieser Kegion War das Täuferreich VOI unster das
Schlüsselereignis. ach unster zernel das Täufertum 1ın mehrere Richtun-
gen;® ich NN drei: Es gab terroristische Täufergruppen nac ihrem ersten
Anführer Jan Batenburg INnNan S1€e Batenburger), die gerade Nieder-
rhein VON Bedeutung S1ie trugen militante Elemente der Münsteraner
Theologie weılter un glaubten, die aCcC den Gottlosen vollziehen sol-
len Es gab Gruppen, die angesichts des großen Verfolgungsdrucks eneigt
„Gemeinde als geistige Gemeinschaft 1mM Verborgenen sehen, ohne
auf Gemeindebildung Wert egen (Davidjoristen genannt, ach avı
Joris) Und s gab schliefßlich Täufer, die versuchten, sichtbare Gemeinden
bilden und damit eine Alternative sowohl den altgläubigen wWwI1e auch
den entstehenden evangelischen Gemeinden verkörpern. S1e versuchten
TOTLZ der Verfolgungen, sichtbare Gemeinden un: Gemeindeverbände CI-

richten, Ja S$1e hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, Herrscher fin-
den, die sich VON ihnen überzeugen ließen un! die auf ihrem Territorium tau-
ferische Gemeinden dulden würden. Das die Mennoniten, benannt
ach Menno Simons (1496-1561). Diese mennonitischen Täufer
sich sowohl VO  . den Münsteraner Täufern un deren terroristischen ach-
folgern ab WI1e auch VonNn den Davidjoristen.
Menno Simons ist ın den Jahren 543/44 Niederrhein SCWESECN un hat
ler auch getauft. Die elisten der Kempener Täufer VON 1545 NEU ZUT
täuferischen ewegung hinzugekommen. S1ie standen unter Menno Simons’
Einflu{fß un gaben ziemlich se1ine Auffassung wieder. Der Kölner Erz-
ischof ermann Von Wied War dieser eıit reformatorisch un
wollte se1in Erzbistum der Reformation zuführen. Das gab dem Protestantis-
INUS 1m Rheinland großen Auftrieb, un auch die Kempener Täufer mögen
sich Hoffnungen emacht haben In dieser Situation wurden die Täufer A
gefordert, Rechenschaft ihres Glaubens abzulegen. S1e aten das ın sechs AT-
tikeln Zunächst tragen S1e ihre besondere melchioritisch-mennonitische
Lehre Von der Menschwerdung Christi VOTrT Auch Jesu menschliche Natur se1
göttlichen, nicht menschlichen Ursprungs. /weitens erläutern s1e ihre Tauf-
auffassung, drittens ın einem etwas längeren Abschnitt ihre Abendmahlslehre
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arın begründen s1e auch, S1e Abendmahl der anderen Christen
nicht teilnehmen: ESs selen Scheinchristen. Im vıerten un greifen s1e diesen
Aspekt auf un führen ihn weiıter: S1e erklären, au s1e den Geistlichen
nicht zuhören und auch nicht deren nhänger seın können un aIru s1€e
demgegenüber auf einem eigenen täuferischen Gemeindemodell bestehen.
Die Täufer vermiıissen den sittlichen TAas und einen erkennbar VO Glauben
geprägten Lebenswandel der rediger. In immer CUuCHs 1DI1SC gepragten
Wendungen führen S1e 65 aUus diese rediger lebten nicht in der Nachfolge
Christi,; s1e selen nicht VOINl oben geboren, sS1e wlesen keine rüchte des Jau-
bens auf. Dieser vierte Punkt ist der umfangreichste, ist Jänger als die rel
ersten INIMMNECN, un: I1lall merkt Hıier ist das Zentrum, auf das 65 den Täau-
fern ankam. Dann derun un » Bekenntnis uUuNnseTesSs auDens die
liebe Obrigkeit«. DIe Täufer versichern, da{fß s1e die Obrigkeit als VON Gott e1n-
gesetzt akzeptieren, da{ß S1e mıiıt einer gottesfürchtigen Obrigkeit rechnen un:
sich verpflichtet fühlen, für sS1e beten; da{ß obrigkeitliche Gewalt ZU

Schutz der Guten un: Abwehr un:! Strafe der Boösen gottgewollt ist; da{fs
aufrührerische Gewalt Unrecht ist und recht bestraft wird; un: schliefßlich,
da{ß eiıne Obrigkeit, die unschuldiges Blut vergießt, auf Vergebung bei Gott
hoffen darf. Das ist eın Bekenntnis ZUT Gewaltlosigkeit, 6S ist vielmehr eın
Bekenntnis ZUTF Jegitimen obrigkeitlichen Gewaltausübung, modern SCSPIO-
chen VAHR Gewaltmonopol des Staates un: ZUT Staatsraäson. Und 6S ist zugleic.
eine Distanzierung VO  « den Täufern, die aufrührerische CWi befürworten.
Das wird auch in dem abschließenden sechsten un deutlich: » Von den
Waften der rechten Gläubigen in Christus«. Diese Wafte ist das Wort Gottes,
weltliche Waften ZUT Durchsetzung ihrer Posıtion werden VOoO  = den Täufern
ausdrücklich zurückgewiesen. Mit diesen Punkten fünf un:! sechs gehen die
Täufer auf die Vorwürfe eiIN; die sS1e rhoben wurden.
Diese sechs Artikel der Kempener Täufer 1ldeten die Grundlage eines Ver-
höÖrs, als dessen Ergebnis den Täufern verboten wurde, sich weıter treffen.
Was aus ihnen geworden Ist, w1lssen WITr nicht TIrotz aller Beteuerung, ried-
ich se1ın un keinen Aufruhr beabsichtigen, wurden diese täuferischen
Positionen ftenbar als Gefahr für die Ordnung und den Frieden angesehen
un galten darum als nicht tolerierbar.
Diese Täuferartikel VO  } Kempen 1545 bestätigen meıline bisherigen Ausfüh-
rungen. Erstens: Die Täufer, ach ihren Lehren gefragt, nicht miıt
einer Lehre der Gewaltlosigkeit auf, s1e sprachen STa dessen VO  [a der
Menschwerdung Christi, VOIN der au{tTtfe un VO Abendmahl Das die
Lehren, für die s1e standen. /weitens: Das Zentrum ihrer Artikel lag 1n der
Antwort auf die rage, Was s1e eigentlich VO  a der evangelischen Reformation
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trennt und s$1€e den evangelischen Predigern nicht anhängen können.
Ihre Antwort welst auf den Lebenswandel, auf die sittliche Bewährung des
Glaubens 1n einem christlichen Leben In diesem Zusammenhang oriffen die
Täufer den schroffsten Außerungen un: sprachen den evangelischen Pre-
digern un ihren Gemeinden praktisch ab, Christen se1ln. Drittens: Zr
Gewaltfrage nahmen diese Täufer ellung, weil diesbezüglich Vorwürftfe

S1€e rhoben wurden. S1e standen ın der Defensive. S1e legten aber eın
Bekenntnis ZUTF Gewaltlosigkeit ab, sondern 1Ns ZUr Jegitimen obrigkeitli-
chen Gewalt, also ZuUu Gewaltmonopol des Staates. Abgelehnt wurden aC
und Aufruhr, das el illegitime, eigenmächtige Gewaltausübung, die VCI-

sucht, das ec 1ın die eigenen Hände nehmen. Abgelehnt wurde auch
jeder Versuch, die eigene Reformation mıiıt Waffengewalt durchzusetzen. (je-
genüber der rechtmäßigen Gewalt der Obrigkeit mussen Christen wehrlos
seıin und gegebenenfalls auch Unrecht hinnehmen, bis hin ZU Martyriıum,

WwI1Ie Jesus erlitten hat [Diese Mennoniten ehrten keine prinzipielle (Ge-
waltlosigkeit, sondern den Verzicht auf Selbstjustiz, also Rach- un ehrlo-
sigkeit. So hie{5 spater 1m Märtyrerspiegel: »Märtyrerspiegel der Taufge-
ınnten oder wehrlosen Christen«. Bezeichnend ist 1n diesem Zusammen-
hang, da{fß ‚War 1mM Abschnitt ber die evangelischen rediger diesen der
cArıstlıiıche Glaube abgesprochen wurde, während dagegen der Obrigkeit
auch für den Fall,; da{fs s1e iırrt un: unschuldiges Blut vergielt, nicht abge-
sprochen wurde;, wahre, gute un: cANrıstlıche Obrigkeit seın Viertens
Damit wird deutlich, da{ß 1er In Kempen etwas grundlegend anderes als 1n
Schleitheim vertreten wurde. Die Kempener Mennoniten sprechen der Ob-
rigkeit nicht ab, da{iß S1€e Christen sind, WI1e S1€E insgesamt das legitime (Gie-
Wa  andeln der Obrigkeit nicht als unchristlich denunzieren. DIie TUuderl1-
che Vereinigung Von Schleitheim tut Hau as, WE sS1e War zugesteht, da{ß
die Obrigkeit VOIN Gott eingesetzt ist, aber zugleic e  r ‚9 da{ß® CS nicht m11
christlichem Glauben vereinbar sel; sich daran beteiligen. Fünftens: Es
wird eutlich, da{fs die Kempener Mennoniten keine separatistische Vısıon
vertraten S1e wollten ihr odell christlichen auDens der umgebenden
Welt un Gesellschaft offen als Alternative entgegensetzen un: dadurch
überzeugen. agen WITr ruhig ganz direkt S1e wurden VO Be-
wulßstsein, die besseren Christen seın Und s1e en auf eine gute christ-
liche Obrigkeit, die S1e ihres Glaubens leben jeß S1e etzten darauf, dafß sS1e
dann aufgrun: ihres überlegenen Lebenswandels der übrigen Gesellschaft
eın Beispiel abgeben W1e auch der Obrigkeit gefallen würden. Sie zweifelten
nicht daranı da{ß S$1e sich SOZUSagCH in einer freien Konkurrenz verschiede-
H61 christlicher Modelle als die besseren Christen erweılisen un letztlich
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auch die Obrigkeit für sich gewiınnen würden. Eın atemberaubendes Selbst-
bewulßstsein! SO erklärt sich das Nebeneinander VO  e aufßserst aggressiver Po-
lemik die evangelischen rediger un allerdemütigst-untertäniger Un
terwerfung die legitime, nicht einmal andeutungsweise iın rage gC-
tellte Gewalt der Obrigkeit.
Mennoniten kommen nach Krefeld un suchen ihren Platz in der Gesellschaft
Den empener Täufern WarLr 1545 verwehrt, dieses »Programm« einer al-
ternatıven christlichen Gemeinde durchzuführen. Aber rund sechzig re
spater bekamen Mennoniten, NUur wenige Kilometer VO Kempen entfernt,
diese Chance eingeraumt: In Krefeld konnten Mennonıiıten ab 1607 die-
SCS {u  } Und s1e damit überaus erfolgreich.
Vermutlich Ende 1607 kamen miıt Hermann un Grietgen O den Taedie
ersten Mennoniten ach Krefeld. In den Niederlanden hatten Obrigkeiten be-
reıts gute Erfahrungen mıiıt Mennoniten als Untertanen gemacht, un als pCI-
sönlicher Besitz der ()ranier getriet die Grafschaft Moers un: damit Krefeld
1U  zn ın den Einflufsbereic niederländischer Politik. Bel ihrem Versuch, die
Grafschaft un:! deren davon abgetrennten Vorposten Krefeld,; der ziemlich
heruntergekommen WAäl;, wieder hochzubringen, eizten die ÖOranıier, SON.

engagılerte Parteiganger der Reformierten, auf Toleranz: DIe Krefelder
mehrheitlich katholisch s1e durften 65 Jeiben, TO des Prinzıps CU1US regZ10

1US religio (allerdings durften s$1e nicht öffentliche Gottesdienste ın der Stadt
abhalten). Das War Teil der Vereinbarungen, mıiıt denen die den Ora-
nlern überlassen wurde. Und auch den Mennoniten wurde Glaubensfreiheit
gewährt. So lebten seit 1607 mehrere Konfessionen 1ın eineraWas die:
SCTI eit 1m Rheinland ungewöhnlich Wäaäl,;, un: Krefeld SCWANN seinen Ruf als
religiöse Freistatt.?
Die OD den Graefis sind nicht die einzigen Mennoniten geblieben. Und s1e be-
gnuüugten sich auch nicht damit, blo{ß toleriert werden. DIie Krefelder Men-
nonıten beschieden sich VO  . Anfang nicht miıt der der »Stillen 1m
Lande«, s1e traten selbstbewulßt aufun! suchten ihren atz iın der städtischen
Gesellschaft. on Zwel Jahre späater a  en die reformierten rediger auf der
Oerser Synode, dafß die Mennoniten andere ihrem Glauben hinüberzie-
hen Klagen, die ab Jetz 1n Varlationen ständig wiederkehrten. '© ber
re später sind manche Mennoniıten bereits eın respektierter Teil der städ-
tischen Gesellschaft. Im reformierten Protokollbuch VOIN 1637 wird Hermann
0 den Graeff als »der hiesigen Mennisten Herr Bischoff« tituliert, iıne Be-
zeichnung, die als USdaTrTuC des espekts interpretieren ist." Im ahr VO

hatte die reformierte Gemeinde eine Sammlung zugunsten notleidender Wit-
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WEel und Waisen reformierter Prediger un Schullehrer iın der al7z durchge-
Die reformierte Gemeinde reields brachte aler auf Hermann

O den Taeaber ammens seliner Gemeinde aler bei Er hatte
CD WI1e andere Mennoniten auch, In Krefeld Wohlstand gebracht, un:! da{ß®
ß grofßzügig iıne ammlung der reformierten Gemeinde unterstutzte, ze1igt
auf eindrückliche Weise, W1e€e die Mennoniten auftraten un: ihre VeI-
standen. Einige re UVO hatten Hermann un Grietgen 0 den Tae 1n
ihrem Haus in politisch brisanter Situation (Neutralitätsverhandlungen für die
Stadt) vier entflohene Nonnen des Klosters Meer bei sich aufgenommen und
sich dadurch exponiert. “ Das en sS1e auch mıiıt einem Glasfenster, das S1€e
1630 1ın ihrem Haus anbringen liefßßen Darauf findet sich, neben einem
Zita) aus Romer Ö, das Zeiten der Verfolgung erinnert, der Spruch:

Gott fruchtigh from/ und gult Von seden/
Luistigh frundtlich/ und Wr Von eden,/
ist christlich und/ gefalt den herren,/
BringtSund setzet/ großer ehren./
Hermen 0D/ Den Graff/ und Greitgen/ eın hosfrow/Al(nno 1630°

In diesen Glastafeln kam eindeutig das große persönliche Selbstbewuftsein
der OD den Graefis ZU USdrucK, aber auch das Selbstverständnis der Men-
nonıten insgesamt. S1e rhoben den nspruch, durch vorbildliches christ-
liches en eın eispie geben, der Obrigkeit gefallen un: dadurch
1ne nicht 1Ur geachtete, sondern 08 herausgehobene tellung 1n der Ge-
sellscha: erlangen. Keine besonderen Lehren wurden proklamiert, 1Ur all-
geme1ın eın vorbildlicher christlicher Lebenswandel Man ann mıiıt Ralf
Klötzer VO »Programm« der Krefelder Mennoniten sprechen; ® un:! wWenn
INnan sieht, da{ß die Mennoniten 150e spater die wirtschaftlich, kulturell
un letztlich auch politisch dominierende Kraft geworden, die »die

regieren«”, dann wird INan feststellen können, da{fßs En den Kre-
felder Mennoniten auf in Deutschland einmalige Weise gelungen ist, das
»mennonitische Programm« verwirklichen.
ngefähr aus der gleichen eit wWwI1e die Gilasfenster stammt eın Dokument, das
Aufschlu{fß über die amalige religiöse Orientierung der Krefelder ennoni-
ten bietet: das Dordrechter Bekenntnis VON 163216 DIie Niederländischen Tau-
fer ın der zweıten älfte des Jahrhunderts 1ın sechs größere und iıne
el weliterer kleiner Gruppen zerfallen, hatten aber auch Anstrengungen
unternommen diese Spaltungen überwinden. In zahlreichen Konsenstex-
ten formulierten s1e Gemeinsamkeiten un schlossen sich HICHS; bis
1639 eine Vereinigung verschiedener Strömungen 1n Amsterdam erreichte
wurde. Auf dem Weg dahin War das Dordrechter Bekenntnis Von 632 ıne VOIN
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mehreren Etappen:' Die Gruppen der en un Jungen Flamen schlossen
miteinander Frieden, un aus Krefeld Hermann OD den Tae und
ilhem Krienen ach Dordrecht gereist un! hatten das Dokument mıiıt
terschrieben. DIie Krefelder Gemeinde gehörte innerhalb des mennonitischen
Spektrums ZUT Richtung der Jungen Flamen In der rage der Gewalt Veri—rı
das Dordrechter Bekenntnis die mennonitische Position 1im wesentlichen S!
WI1e sS1e auch in den Kempener Artikeln neunzZ1gevorher vertreten wurde:
Die Obrigkeit wird als (Gottes Dienerin gesehen, der 111all gehorchen un
für die 111a beten hat Ja, Ianl soll für sS1e oder mıt ihr allen guten Wer-
ken bereit seın das ingt, als ob Kooperation nicht ausgeschlossen ist. Na-
türlich soll Ial ihr geben, Was ihr zusteht. Fur »alle Wohltat, Freiheit un
Gunst, die WIT 1er ihrer löblichen Regierung genießßen«, en die
Mennoniten, mOöge Gott die Obrigkeit elohnen. Und W1e ıIn den empener
TrTukeln olg darauf sofort als nächstes eın Artikel, in dem al un (je-
enwehr abgelehnt werden. DDas Gewaltmonopol der Obrigkeit wird aNel-

kannt Es wird dann och davon gesprochen, da{fß I1llall notfalls Jesu Wil-
len fliehen un sich es nehmen lassen MuUusse. Formulierungen VOIN Hinhal-
ten der anderen Wange USW. werden In einem allgemeinen Sinn interpretiert,
da{ß 65 darum gehe, niemandem Leid oder auch 1Ur Verdrufß zuzufügen. Auf-
schlufßreich 1st; da{fßs damit keine exklusive für die eigene Glaubensge-
meinschaft formuliert wird. Die positive Umschreibung dessen, Was ehrlo-
sigkeit bedeutet, hat alle Menschen 1m 16 nicht L1IUT Glaubensgeschwister:
»aller Menschen beste un Seligkeit« se1 anzustreben. Und auch die
abschließend zıitierte Goldene egel, »Niemandem etwas anderes tun, als WITr
wollen, da{ß u1lls geschehe«, formuliert keine exklusive unter Brüdern,
sondern gilt 1mM mıt en Menschen. Das zeigt: {[Diese flämischen (Ge-
meinden, deren Vertreter sich ıIn Dordrecht 1632 versammelten, Teil
ihrer jeweiligen Gesellschaft. S1e fühlten sich für das allgemeine Wohlergehen
des Landes un der Städte, 1ın denen s1e £peH; mıiıt verantworrtlich. Die ild-
tätigkeit Hermann O den Graefts un: seiner Gemeinde gegenüber der refor-
milerten Krefelder Gemeinde lag auf dieser Linle. Von dSeparatismus 1m
1le Schleitheims ist da keine Spur, un CS sich eın Gedanke daran,;
staatliches Gewalthandeln könne für alle Christen prinzipiell problematisch
seıin Diese ämischen Mennoniten verstanden sich ZWal als religiöse Miın-
derheit mıt eigenen Regeln, aber nicht genere als Außenseiter ihrer Gesell-
schaft Und s1e bereit, mıt der Obrigkeit kooperieren.'“
Im Laufe des 7R Jahrhunderts festigte sich die Gemeinde ın Krefeld un C1I-

fuhr durch den uzug vertriebener Täufer eine aufßerordentliche Verstar-
kung. Besonders wel Zuwanderungen aus der großen un wohlhabenden
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Gladbacher Gemeinde, die In ZWel Nliauien 654 un:! 1694 zerschlagen
wurde, ließen die Krefelder Gemeinde stark wachsen. Obwohl die Krefelder
Reformierten sich 1654 mıiıt allen Kräften den welteren uzug VON
Mennoniten wehrten, wurden S1e durch den Landesherrn CZWUNSCH, die
Mennoniten aufzunehmen. Die Krefelder Mennoniten machten also früh die
oppelte Erfahrung: einerseits, WI1e gefährdet ihre Existenz vielerorts weılter-
hin WAäl, andererseits aber, WI1e gul un SCWOBCH ihnen die oranische Obrig-
eıt ın Krefeld WAäl, die sS1e Immer wieder in Schutz ahm
Der ‚Uzug wohlhabender Gladbacher Mennoniten verstärkte die Stellung der
Mennoniten In der SallZ wesentlich. 1670 am die Gemeinde die Sal
SaPC, sich eine Kirche bauen dürfen Um diese eit mMu eın Haus für SC-
meindliche Zwecke WE nicht gebaut, doch eingerichtet SCWESCH se1n,
denn In Unterlagen aus späteren Jahren ist VON einem »Lehrhaus« un:
einem » Kuster« (1686) die Rede? Damit setizte sich 1n Krefeld fort, Was be-
reıits für Gladbach festzustellen War DIie Mennoniten übten ihren Glauben
nicht heimlich aus, sondern traten damit offen hervor.“° In Aahatten
Mennoniten bereits zeiıtwelse die Möglichkeit gehabt, eigene Gottesdienste
un Amtshandlungen 1ın ihrem eigenen Haus durchzuführen,“ und auch ın
Krefeld ist schon für 1622 bezeugt, da{fß Mennoniten ihre Gottesdienste Öf-
enuıc abhalten.“% on für die frühen Jahrzehnte des Jahrhunderts äflst
sich ine Situation offener Grenzen, verbunden mıiıt Konfessionswechseln un:
einer Konkurrenz Gemeindemitglieder zwischen Reformierten un Men-
noniıten konstatieren.“?
DIie positive Erfahrung VO  > 1654,; da{ß der andesherr S1e schützte, wieder-

sich für die Mennoniten auf beeindruckende Weise 1694 Mennoniten
1n( (heute eın Teil Mönchengladbachs) wurden nachts überfallen un
als Gefangene verschleppt, Ösege freizupressen. er Besitz wurde
ihnenSund verkauft ber dann wandte sich das Einige
Mennoniten hatten ach Krefeld fliehen können, un zeigte sich, W1e€e lei-
stungsfähig die »mennonitische Internationale« WAäl;, das Netzwerk der n1ıe-
derrheinischen Mennoniten, das sich bis 1n die Niederlande erstreckte. Da
niederländische Geschäftspartner durch diesen Überfall chaden kamen,
schalteten sich die Generalstaaten e1n, ebenso der Landesherr Krefelds, Wil-
helm VON UOranien, seıt 1689 als ilhelm 11L Onig VOIN England. Damit hatte
Kurfürst Johann Wilhelm VOINl der Pfalz, zugleich Herzog VonNn IC un Berg,
der Jeichtsinnig geglaubt hatte, die Mennoniten infach ausrauben können,
nicht gerechnet. Diesem Druck War T nicht gewachsen. Er mußfste einlenken,
alle Lösegelder zurückzahlen und den Mennoniten ihren geraubten Besitz CI -
statten.““ Fur die ehemals Gladbacher, 1U  an Krefelder Mennoniten War das
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eine Erfahrung, die S1e 11UTr bestätigen konnte: Der Erfahrung, einerseı1ts der
illkür eines Landesherrn schutzlos ausgeliefert se1n, korrespondierte die
höchst positive Erfahrung, da{ß andererseits gute und wohlgesonnene Lan-
desherren für s1e eintraten und sS1€e als ihre Untertanen beschützten. Das
dürfte die Mennoniıten 1n ihrem rogramm bestärkt aben, einerseımts als gute
Untertanen das Wohlwollen und den Schutz der Obrigkeit erlangen,
dererseits aber auch danach trachten, für die Gesellschaft,; ın der s1e lebten,
VOIl Nutzen seıin un! versuchen, darin eine wirtschaftliche Posiıtion e1in-
zunehmen, die sS1e tendenziell unangreifbar werden iefß
Ich fasse Seit der Reformationszeit gibt Niederrhein anı
fer, die in Verbindungen mıiıt niederländischen Täufern stehen un:! die
sich VOIN dem Täufertum Schleitheimer Pragung euUlıic unterscheiden. Das
legitime obrigkeitliche Gewalthandeln wird jer weder ın rage estellt och
als sich miıt christlichem Glauben unvereinbar angesehen. ESs wird viel-
mehr ıne spezifisch mennonitische Haltung deutlich, die nicht separatistisch
ist, auf eiıne gute Obrigkeit hofft un! sich zugleich in der Gesellschaft, ın der
S1e lebt, unentbehrlich machen versucht. » Wehrlosigkeit« bezeichnete in
diesem Kontext eine Ergebenheit gegenüber der christlichen Obrigkeit, deren
Handeln auch dann ohne egenwehr hinzunehmen ist, WE Unrecht ist
In Krefeld, Mennoniten die Erfahrung machen konnten, da{ß iıne ihnen
wohlgesonnene Obrigkeit s1e schützte, ist Mennoniıten schon 1mM ahr-
hundert innerhalb weniger Generationen auf beeindruckende Weise gelun-
SCH, dieses »mennonitische Programm« verwirklichen.
Damit sind die Voraussetzungen un der Rahmen der Geschichte der Krefel-
der Mennoniten bis ZUTC Franzosenzeit (1794-1814) umrıssen. Bevor ich H:  .

nachzeichne, WI1e die Krefelder Mennoniten sich in der rage des alnen-
dienstes verhalten aben, ist noOt1g, wiederum iıne Überlegung zwischen-
zuschalten. Wenn diese täuferischen »Programme« (das »mennonitische Pro-
STaMNIN«, das »Schleitheimer rogramm«, aber auch das 1er 1Ur Rande
erwähnte rogramm eines nikodemischen Täufertums) als Reaktionen, als
produktive Verarbeitungen VON Ausgrenzung un:! Verfolgung anzusehen sind

als WI1Ie definitiv 1m Sinn mafßgeblicher konfessioneller Festlegungen kön-
NeN S1e ann gewer werden? Sind solche Dokumente WwI1Ie die Brüderliche
Vereinigung un die Kempener Artikel wirklich den Lehrbekenntnissen EVanN-

gelischer Kirchen vergleichbar, oder mussen S1e nicht eher als symbolische
Abgrenzungen interpretiert werden, miıt denen die Täufer ihrerseits auf die
real erfahrene Ausgrenzung un: Kriminalisierung reagierten Letzteres
würde bedeuten, da{ßs Man diese Dokumente W1e auch das Verhalten der Täau-
fer jeweils R88! besten aus ihrer wechselseitigen Beziehung ABaE umgebenden
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Gesellscha heraus versteht *> Das würde auch erklären, da{ß mennonitische
Iraditionen sich in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich entwickeln
konnten. Und auch die Wandelbarkei un: Flexibilität mennonitischer Posi-
tionen im Laufe der Jahrhunderte 1€e sich besser nachvollziehen, wenn INnan

In ihnen jeweils kontextbezogene symbolische Abgrenzungen sieht, die sich
änderten, WenNnn Obrigkeiten un Gesellschaft ihre FEinstellung den Mennoni1i-
ten gegenüber anderten. Peter Kriedte hat in seinen Arbeiten den Krefel-
der Mennoniten in Anlehnung soziologische Konzepte VOINl »symbolischen
TeEeNzZEN« gesprochen, die zusätzlich den realen rTrTeNzen zwischen den
Mennoniten un ihrer Umwelt existierten.“° Eın olcher Zugang erscheint
besser als die Kategorien bekenntnismäfßßig ausgerichteter eologie dazu SC-
eignet se1n, manche der oft genannten mennonitischen Besonderhei-
ten oder Verhaltensweisen (Eidesverweigerung, Ablehnung oNentilıicher
AÄmter, Ablehnung des Waffendienstes, besondere eidung, Endogamie)

erfassen. Wenn INan ıIn ihnen bewegliche, symbolische Grenzen
sieht, die Aaus der Interaktion zwischen Mennoniten un Obrigkeit SOWI1E
gebender esellscha heraus verstehen sind, STa) in ihnen starre Be-
kenntnisnormen erblicken, dann wird erstens nachvollziehbar, da{fß Men-
nonıten s1e verändern konnten, WeNnn Obrigkeit un Gesellschaft ihre Hal-
(ung ihnen gegenüber veränderten, un zweıllens wird nachvollziehbar,

damit für die Mennoniten eın Identitätsverlust einherging, sondern
da{iß s1e solche Veränderungen der symbolischen Grenzziehungen im Rahmen
einer normalen Weiterentwicklung un! Erneuerung ihrer Identität vorneh-
Inen konnten. Im folgenden zeichne ich das Verhalten der Krefelder Menno-
nıten In der rage des Waffentragens ın diesem Sinn nach.

Die Krefelder Mennoniten und die Frage des Waffendienstes*’
Toleranz oder finanzielle Interessen Moritz VON Oranien dazu führten,

da{ß er die Mennoniten duldete, ist nicht abschließend beantworten. Men-
nonıten hatten VOIN Anfang regelmäßig eine Art »Duldungsgebühr« (»Re-
cognitie«) leisten,“® doch ist unklar, ob das zugleic auch als Ersatzzahlung
für den städtischen Wehr- und Wachdienstes angesehen werden annn oder
ob Mennoniten davon zunächst befreit Die ersten Nachrichten die-
SC Ihema tammen AUS$ der Mitte des Jahrhunderts, als die Gladbacher
Mennoniten ach Krefeld kamen un die Krefeld offen deren
erbie1l protestierte. Als einen der Gründe führte der Magistrat dl da{ß die
Mennoniten keinen Wachdienst leisteten. Die dann 1657 verhängte Lösung
sah VOIL, da{fß Mennoniten, »falls S1€e keinen Wehr- un Wachdienst eisten
wollten«, einen Ersatzmann oder eine Wehrsteuer entrichten haben .“ Als
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Mennoniten 1678 die Möglichkeit eingeraumt wurde, das Bürgerrecht CI -

werben,;,? Wäds tliche VON ihnen umgehen aten, anderte sich ihr Status, und
sS1e forderten die Befreiung VO  e der »Recognitie«. och 681 wurde ent-
schieden, da{ß sS1e »für Freiheit, Bürgerrechte un:! Schutz« weiterhin alle ZwWe1
re die »Recognitie« die Oranier zahlen hätten, wodurch S1e als Min-
derheit mıiıt einem eigenen Status gekennzeichnet Die »wachtstuyr« für
die »exemptie Van de borgerwacht« hatten S1e daneben weiterhin zahlen.?
Von Magistratsstellen blieben s1e ausgeschlossen, insofern bestand Sal eın
Nla da{ß Mennoniten ihrerseits sich die rage stellten, ob der Staatsdienst
für S1e mıt ihrem Glauben vereinbar ist Ihre politische Enthaltsamkeit War
die Voraussetzung für ihre Duldung, und die Ablehnung der Mennoniten,
obrigkeitliche Amter übernehmen, annn als ihre spiegelbildliche Antwort
darauf un: als symbolische Grenzziehung werden. Mit der Lösung,
STa des Dienstes der Waffe einen Ersatz 1n der Form einer Geldzahlung
erUrc tellen elines Ersatzmannes) eisten, War eın odell gefunden,
das auch andernorts üblich WAal;, und bis In der Franzosenzeit (1794-1814)
hinein ist 6S (mit Unterbrechungen) 1m wesentlichen dabei geblieben, da{fßs
entweder kollektiv oder individuell Ersatz geleistet wurde. rst als ab 18 die
preufßßische Wehrpflicht eingeführt wurde, entstand iıne grundlegend CUu«eC
Situation. Denn War C da{fß weder eine Rückkehr kollektiven Xem-
tionen zugelassen War (wie 65 S1€e früher gegeben hatte mıt Ausnahmen VOonNn
der Kantonpflicht für Mennoniten ab 21 für die Krefeld ab 175306, für
die Grafschaft Moers un:! das Herzogtum Kleve un Mark ab och die
Möglichkeit der individuellen tellung eines Ersatzmanns eingeraumt wurde
(wie zuletzt 1ın der Franzosenzeit möglich SCWESCH War). rst ab 1814

die Mennoniten In Krefeld ‚WU:  > sich grundlegend mıt der rage
befassen, welche Haltung zZu: Waffendienst s1e einnehmen wollten,

ohl als einzelne WI1Ie als Gemeinde.

Die Verhältnisse In preufßischer eıt 021 794)
Als Krefeld mıiıt der Grafschaft Moers durch TDSCHa Preuflßen kam
4702 blieben die Verhältnisse 1m wesentlichen unverändert, die preudf$i-
schen Herrscher knüpften die Praxis der Oranier Es 1e dabei,;, da{ß
Mennoniten STa des Dienstes mıiıt der Wafftfe Zahlungen leisteten. war Ver-
suchte Friedrich (1701-1713) ab 1703; eın System der Landmiiliz inzufüh-
FEN; Was erheblichen Irritationen 1n der Bevölkerung führte;?* aber se1ın
Sohn Friedrich Wilhelm (1713-1740) Walr eın strikter Gegner einer Miliz
und versuchte, eın stehendes Heer aufzubauen, das ausschliefßlich durch Wer-
bungen verstärkt werden sollte. och auch 1im Rahmen dieser Politik kam
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MmMassıven Irrıtationen aufgrun VO  — gewaltsamen Übergriffen bei Wer-
bungen, gab heftigen Protest bis hin ZUT Abwanderung SaNnzeI Dörfer. Das
orhaben erwlıes sich als nicht durchsetzbar, und wurde ab 733 das Kan-
tONsystem eingeführt. Inzwischen hatte aber schon 1ne besondere Rege-
Jung mıt den Mennoniten gegeben, die dadurch se1lit LZ21 VON Werbungen be-
freit DIie preußische Herrschaft hatte el auf eine einvernehmliche
un auch einheitliche egelung mıt en niederrheinischen Mennoniten hin-
gearbeitet. SO kam dazu, da{ß die niederrheinischen Gemeinden (neben
Krefeld dies Goch, eve, Rees, Emmerich, uisburg un: amm SC
einsam einen Betrag VOI jährlic. 500 Reichstalern zahlen hatten un:
dafür VOIN »Werbungen« befreit wurden. Diese egelung 1e auch un sEe1-
HC  > Nachfolgern Friedrich HE (1740-1786) un: Friedrich Wilhelm I1
(1786-1997) bestehen, bis die Krefelder Mennoniten 797 letztmalig ihren
Beitrag dieser Summe ahlten
Diese Ausnahmeregelung für Mennoniten 1mM Preufßen des Jahr-
hunderts nichts Ungewöhnliches, c5S gab solche Exemtionen beispielsweise
auch für uden, die ebenfalls Zahlung VO  3 den Werbungen befreit

Im übrigen gab zahlreiche individuelle Ausnahmeregelungen bis
hin ZUT Exemtion anzer Städte un RKegionen ZUr Förderung ihrer Wirt-
SC SO au sich auch die Krefeld bereits 1736 Hrc Zahlung VOI

jährlic. 200 Reichstalern davon frei,; Mennoniten und en wurden aber
weiterhin veranlagt.?“ He gab 1im damaligen Preuflsen also keine Wehr-
pflicht 1m modernen Sinn. Heute verbinden viele mıiıt Preuflsen den Militär-
STaal wilhelminischer Pragung, INan darf aber nicht die Verhältnisse spaterer
Zeiten 1Ns Jahrhundert proJ1zleren. DIie moderne Wehrpflicht ist WI1e der
Nationalstaat eın Ergebnis der französischen Revolution, und ihre Durchset-
ZUNg 1m 19 Jahrhundert War eın Janger, schwieriger Prozef(ß, der auf 1der-
stand iın der Bevölkerung stiefß.?>
Im preußischen Kantonsystem des 18 Jahrhunderts wurden den Regimen-
tern einzelne Kantone zugeordnet, deren Verpflichtung 05 WAäl, das Regiment
mıt Soldaten aufzufüllen, die erforderlich Zahl anders nicht erreicht WeI-
den konnte. Doch DUr eın kleiner Teil der ın die Rollen eingetragenen (»en-
rollierten«) Männer wurde tatsächlich ZU Militärdienst herangezogen. Von
Wehrgerechtigkeit konnte keine Rede se1n, enn »das Kantonsystem sah ıne
Vielzahl VOI Ausnahmen VOT, die Jungen Bürgersöhnen die Freistellung VOIN
der Dienstpflicht 1n der Armee ermöglichten. Dazu gehörten nicht NUr die
ne VON Familien aus dem höheren Bürgertum, sondern auch die
ne der Handwerksmeister 1n eliner el privilegierter Gewerbe, die das
andwer. ihres Vaters erlernten. In den Hohenzollern-Gebieten
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aben, wurde geschätzt, rund E Millionen Manner VOI derartigen Aus-
nahmen profitiert.«?® Es War 1Ur eine Minderheit, die tatsachlic Militär-
dienst leistete, regionale tudien für das Ende des Jahrhunderts zeigen,
da{ß 1Ur sieben Prozent der Enrollierten Oldaten wurden.?‘ Allgemein äfst
sich auch 1ne deutliche soOziale Schichtung beobachten Es überwie-
gend Manner Aaus unteren sozialen Schichten, die Militärdienst leisteten. Auch
WarTr der » Ausländeranteil« (angeworbene Ju: Manner aus anderen deut-
schen Territorien) ın den preufßischen Armeen des Jahrhunderts urch-
gehend hoch Für Friedrich I1 War c5 eın erklärtes Ziel, die eigene Bevölke-
ruNng möglichst nicht ZuU Militärdienst heranzuziehen, un als 17972 das
Kantonsystem och einmal reformiert wurde, wurde stolz daraufverwilesen,
da{fß »der Aushebungszwang soweIılt W1e€e möglich gemildert ist un viele
Schichten der Bevölkerung nicht betrifft«.?® Vor diesem Hintergrund C1I-

scheint CS überhaupt nicht spektakulär, da{fß Mennoniten Befreiung Vo  I den
Werbungen zugestanden wurden, 1m Gegenteil: Davon befreit se1N, War

1mM Preußen des Jahrhunderts der Normalfall; nicht die Ausnahme. IC
die Befreiung der Mennoniten VOIN den Werbungen War das Besondere, SUOI1-

dern die Tatsache, da{ß S1e als Kollektiv aufgrund ihrer Zugehörigkeit ZUrT

Mennonitengemeinde dafür zahlen hatten, obwohl Krefeld als CX

1er War un! obwohl 65 unabhängig davon viele Gründen gab, die bei den
me1listen Männern einer Befreiung eführt hätten.
Die oft zıiti1erte Außerung Friedrich Wilhelms bei seinem Besuch ın Krefeld
17358 »Die Mennonisten wollen ‚War nicht iın den rieg gehen, ich MU:
aber auch Leute haben, die MIr Geld schaffen«?? eu VO  } einer pragmatiı-
schen Haltung, AaUus der heraus der absolutistische onarch einer Gruppe die
Befreiung i1ne Zahlung gewährte. Man an das aber nicht werten,
als ob damit eine besondere Bevorzugung oder Privilegierung der ennoni-
ten verbunden ware Es ging infach darum, ın beiderseitigem Einverständ-
N1s un: beiderseitigem Vorteil einen modus vivendi finden Es War ine
LÖSUNg, die VOI den Gemeinden der niederrheinischen ennoniıten für ihre
Mitglieder insgesamt ausgehandelt worden WAäl, WarLr keine VOIl Individuen
für S1e selbst getroffene Entscheidung, und 6S WAar auch keine Entscheidung
der einzelnen Gemeinde. Fuür die Mennoniten gıing 65 darum, bei der Bestä-
tigung ihrer Religionsfreiheit insgesamt möglichst gute Bedingungen heraus-
zuholen.“9 Die 500 aler wurden auf die einzelnen Gemeinden und VOIN die-
sCchMn auf die Haushalte umgelegt. Da ab 1736 die Krefeld Zahlung
VO  ; 1Ur 200 Talern VO  a} Werbungen efreit wurde, ab 1748 gal die Region
insgesamt, konnte die besondere Zahlung der Mennoniten VO  I diesen all-
mählich als ungerechtfertigte Sondersteuer aufgefafßt werden. Und Je mehr
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das Kantonsystem 1m aufTfe des Jahrhunderts verwassert wurde und die me1l1-
sten Männer freistellte, desto mehr konnten die besonders auferlegten Ta
lungen Von den Mennoniten als Diskriminierung empfunden werden. SO CI -
klären sich die zunehmenden Schwierigkeiten, In den Gemeinden die Summe
VON 500 Talern aufzubringen. Das War offenkundig keine rage des Könnens,
sondern des Wollens. Diese Sondersteuer erinnerte die Mennoniten Je länger
desto mehr einen Status, den sS1e überwunden glaubten un: der nicht mehr
ihrem gewandelten Selbstverständnis entsprach.
An wel bedeutungsvollen Änderungen aßt sich dieser Statuswechsel der
Krefelder Mennoniten 1m Jahrhundert festmachen. Zum einen der
Gemeinde 1m Jahr 738 VO Önig anläfßlich eiınes Besuches ın Krefeld die
vollen Pfarrechte zuerkannt worden. Mennoniten konnten 1Un aus eigenem
ec Irauungen vornehmen, ohne diese wWwI1e bisher den reformierten Pfar-
K anzeigen un: dafür eine Gebühr entrichten mussen. Von jetz ab
konnte die Gemeinde sich als vollwertig un: der reformierten Gemeinde
ebenbürtig fühlen, übrigens einem Zeitpunkt, da die katholische un: die
lutherische Gemeinde diesen Status och nicht erreicht hatten.“ Ein ebenso
bedeutender Einschnitt WarLr die eit des Siebenjährigen Krieges bis
1763 In der Mennoniten als wohlhabende un wirtschaftlich führende
chicht der begannen, als Deputierte tatıg werden und damit auch
politisch Verantwortung übernehmen. Der rieg brachte besondere {1-
nanzielle Lasten für diea die ohne die führenden, zumei1ist mennonıitı-
schen Unternehmer nicht aufgebracht werden konnten. SO War 1Ur
türlich, da{ß S1€e miıt 1n die Verantwortung für das Gemeinwesen hinein-
wuchsen. Mit Heinrich VON der eyen ist für 1760 erstmals eın Mennonit als
Deputierter nachgewiesen, un Von da Mennoniten kontinuierlich
als Deputierte tatıg, 1mM Jahr BLRT. beispielsweise VON 13 Bürgerdepu-
lerten mindestens fünf mennonitisch.
Diese wel Beobachtungen ZUr Veränderung des Status machen eutlıch, Was
sich auch 1ın anderer Hinsicht beobachten äaßt Die Verhältnisse zwischen
Krefelder Mennoniten un ihrer Umwelt wandelten sich fortwährend, und
beide Seiten hatten In diesem Proze{ß ihre Positionen und gegenseitigen Rol-
lenzuweisungen überdenken. Es ann nicht überraschen und sollte nicht
als Identitätskrise bewertet werden, da{ß sich das mennonitische Selbstver-
ständnis iım Laufe der eit wandelte. Bei diesen Veränderungen 1st damit
rechnen, da{fß c5 1n der Gemeinde Ungleichzeitigkeiten In dem Sinn am,
da{fß dieser Proze{fß ın Teilen der Gemeinde sich unterschiedlich chnell un
auch unterschiedlich tiefgreifend vollzog, dafß unterschiedliche eıle der
Gemeinde rfalßte un: sich zudem auf verschiedenen Ebenen vollzog. Bei
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manchen mochte sich die Haltung in Fragen der eidung andern, bei ande-
ICI die Einstellungen konfessionsverbindenden Ehen, bei wieder anderen
die Auffassungen VO Eid, VOINl der Übernahme OoMNentlıicher Amter oder
eben auch VO Dienst mıt der Wafle DIie realen rTenNzen gefallen oder
zumindest durchlässig geworden, und darum konnten auch die symbolischen
Grenzziehungen, miıt denen die Mennoniten auf die reale Ausgrenzung TeEA-

gıert hatten, nicht unverändert aufrecht erhalten werden.
Eın Vorfall aus dem Jahr 1734 welst darauf in, da{fß die Mennonitengemeinde
schon dieser eit eın »Prinzip« der Ablehnung jedes Waftfendienstes
kannte un auch andere »mennonitischen Kennzeichen« symbolische AB
SICHZUNSCH die INan nicht 1im Sinn bekenntnismäßig-dogmatischer
Festlegungen deuten darf. Drei Personen der reformierten Gemeinde hatten
sich VO  3 ihr ab- und der Mennonitengemeinde zugewandt, als Gründe gaben
sS1e ihre Überzeugungen iın den Fragen VOI aufTe, Eid un Waftendienst
Dieser Konfessionswechsel wrug den Mennoniten selitens der Reformierten
den Vorwurf der »Proselytenmacherei« des aktiven bwerbens VO  aD} Ange-
hörigen anderer Konfessionen) eın un: führte dazu, da{fß die Regilerung 1n
Moers zwel Kommıissare ach Krefeld entsandte, die den Vorfall klären soll-
ten. S1ie stellten iın ihrem Bericht fest, da{ß beide Gemeinden, die reformierte
W1e die mennonitische, »die kindertaufe, das eydschweren un: das schwert-
führen nicht VOT Prı y . für| absolute seeligkeit nötige artikel« hielten.““ Der
Vorfall wWwI1e auch diese Notiz sind bemerkenswert. Der Konfessionswechsel
einfacher Krefelder Burger ele: die Attraktivität der Mennonitengemeinde,
die ZWAaTr eine Minderheit,; aber durchaus anerkannt WAarT. Der Konfessions-
wechsel den Mennoniten wurde ausdrücklich jedem freigestellt, ohne da{fß
damit Nachteile für ihn verbunden se1n dürfen. Damuit die realen (Gsren-
Zen zwischen den Konfessionen gefallen. Ausdrücklich wird festgehalten, da{ß
die Mennoniten nicht 1Ur toleriert, sondern gleichberechtigt sind. DIie refor-
mierte Gemeinde, die bis 1ın ıne Vorrangstellung beansprucht hatte, be-
fand sich 1ın der Defensive. In dieser Situation verzichtete s1e darauf, In CcS-

sentiellen Fragen WI1e der Kindertaufe, dem Eid oder dem Waffendienst
einem absoluten Wahrheitsanspruch festzuhalten. Umgekehrt die
Mennoniten klug CNUßS, ihre symbolischen Abgrenzungen 1n diesen Fragen
nicht dogmatisch berhöhen un: ihrerseits miıt einem absoluten Wahr-
heitsanspruch aufzutreten. Der preußische Staat gab Jetz eın gleichberech-
tigtes Nebeneinander mıiıt der Möglichkeit eines freien Konfessionswechsels
VOTI. EKın absoluter Wahrheitsanspruch un entsprechende Grenzziehungen
einer Konfession damit unvereinbar.
Damit War das »mennonitische Programm« se1in Ziel gekommen: Die
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rechtliche Diskriminierung WarLr endgültig überwunden, eine freie Konkur-
E der verschiedenen christlichen Gemeindemodelle konnte auf der
Grundlage gleicher Rechte stattfÄhnden. Nun verloren die Grenzen, welche die
Mennoniten ihrerseits symbolisch sich herum errichtet hatten, ihren
Sinn, und die Mennoniten mußten lernen, ihr konfessionelles Selbstver-
ständnis IICcu bestimmen. Dazu S1€e bereit, und s1e verzichteten dar:
auı die überkommenen symbolischen Girenzen umzudeuten un: Be-
kenntnisartikeln oder Identitätsmerkmalen überhöhen

Innergemeindliche Toleranz und Pluralität
DIe grofße innergemeindliche Toleranz und Pluralität der Krefelder Menno-
nıten trug azu bei, da{fß sich Wandlungen des mennonitischen Selbstver-
ständnisses allmählich un ohne größere Spannungen vollziehen konnten. Im

Jahrhundert hatte sich das Zusammenwachsen VO  e »flämischen« Krefel-
der un dazukommenden »hochdeutschen« Gladbacher Mennoniten ohne
Spannungen vollzogen iın anderen tädten gab CS verschiedene ennon1i-
tengemeinden nebeneinander. Ab 1678 tauchten Quäker in Krefeld auf un
stießen in der Mennonitengemeinde auf Resonanz. Die Schwierigkeiten, die
die Quäker bekamen, hatten s1e mıiıt der Krefelder Stadtobrigkeit, weni1ger mıiıt
der mennonitischen Gemeinde. ine Generation spater traten Dompelaars in
der Gemeinde auf un fanden nhänger. DIe Dompelaars iıne täufe-
risch-pietistische Erweckungsbewegung, die die Untertauchtaufe vertrat SO
wWw1e INnan das Konzept einer Predigt des damaligen Predigers Jan Crous VeI-
stehen kann, ware CS innerhalb der Mennonitengemeinde möglich SCWESCH,
unterschiedliche Taufformen tolerieren. Wenn die Gruppe der Dompelaars
trotzdem als relativ eigenständige TO 1n Erscheinung Lrat, dann 1n erster
Linie deshalb, weil das Bestreben dazu WwI1e UVO bei den Quäkern VOIl der an-
dersdenkenden Minderheit ausging.“ Ebenfalls 1ın der ersten des
Jahrhunderts gab einen Kreis VON Anhängern des niederrheinischen Pieti-
sten Gerhard Tersteegen 1n der Gemeinde, un ihr Einflu{fß War och 1851
grofß CNUg, den iın der weilenden Tersteegen {fhziell durch das Konsıi-
stor1um der Gemeinde bitten lassen, mOge In der Mennonitenkirche Pre-
igen (was dann auch tat) Wie dem agebuc. des Abraham ter Meer
entnehmen ist, kam gelegentlich Gastpredigten 1n der Mennonitenkir-
che, darunter eIianden sich nicht 1L1UTLr Vertreter der »lamistischen« Richtung,
der auch die Krefelder Gemeinde zuzurechnen iSt: sondern mıt Cornelis Ris
1mM Jahr 1764 beispielsweise auch ein herausragender Vertreter der konserva-
1veren »Zzonistischen« Richtung den niederländischen Mennoniten.“* In
der zweıten des Jahrhunderts ist ann nicht 1UTr eine grolßse ffen-
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heit gegenüber der Aufklärung beobachten, sondern Mennoniıten
ührend daran eteiligt, aufgeklärte Lesekreise un allgemein ürgerli-

che Lebensformen in Krefeld einzuführen. uch die Bildung eiıner Freimau-
rerloge 1ın Krefeld gehörte 1ın diesen Kontext. Da die se1t 1/LA) aus den Nieder-
landen kommenden hauptamtlichen rediger der Gemeinde diesen Ten-
denzen mafßgebend Anteil hatten, wird I11all diese TOzesse aum als Ver-
weltlichung oder Verflachung des religiösen Lebens bezeichnen können. jel-
mehr sind s1e 1mM egentei als zeitgemäße FtFormen der religiösen Entwicklung
anzusehen. Da{ß €1 pietistische un aufgeklärte Strömungen iın großer zelt-
licher ähe nacheinander auftraten, mu{fßs eın Widerspruch se1n, WEn INnan

edenkt, da{ß beides Strömungen arell, die die des Individuums SC-
genüber der Gemeinde als Institution und gegenüber einem vorgegebenen
Kirchenglauben stärkten, Was den Mennoniten der lamistischen TIradition
sehr entsprach. 1eser sehr summarische Überblick zeigt, innergemeind-
1C Toleranz und die Oftenheit 1ın den religiösen un allgemein geistigen
Fragen der eit VO  e ang sich durchhaltende Kennzeichen der Menno-
nıten ın Krefeld Kollektive Verhaltensnormen in Fragen der persönli-
chen Lebensführung sind miıt dieser für Krefeld typischen innergemeindli-
chen Toleranz un Pluralität nicht vereinbar und auch nicht überliefert. Das
betrifit auch den Dienst mit der Wafte, drei Vorfälle aus der spateren eit der
preußischen Herrschaft zeigen 1es
Als Anna Amalie, die Schwester Friedrichs des Gro(fßen, 1m Oktober 1763
ach Krefeld am, empfing die s1e miıt einer Ehrengarde Aaus Burger-
söhnen, In Uniform un! bewaffnet mıt Säbeln, die der Prinzessin nN-
rıtten, darunter auch der Bruder des Tagebuchschreibers Abraham ter Meer
Er ur nicht der einzige bewaftfnete Mennonıiıt diesem Tag SCWESCH se1N,
denn eın Orps Junggesellen, ebenfalls bewaffnet, erwartete die Prinzessin
Fischelner Stadttor, un VOT dem Haus Friedrichs VON der eyen, S1e
(Jast WAaLTl, hatten sich Burger versammelt, S1e begrüßen, ebenfalls be-
wafinet un: mıiıt Fahnen versehen. Abraham ter Meer notierte W1e€e ıne
Selbstverständlichkeit. Diente 1er das Waftfentragen 11UT reprasentatiıven
Zwecken, annn I11lall das beim zweıten eispie nicht Der Mennonıit
Gottschalk Floh, der 1im Februar 1793 als wachhabender Ofhzier der Krefel-
der Bürgerwache erwähnt wird Floh (1752=1835; getauft War einer der
bedeutendsten Seidenverleger un ehörte den reichsten Männern der
Stadt.*6© Wenige re später bekleidete 6 in der Franzosenzeılt VO  >; 1805 bis
1814 das Amt des Maire (Bürgermeisters). Sein Beispiel zeigt, »da{ß Ende
des Ancien Regime Mennoniten keine edenken hatten, 1im Rahmen
einer kommunalen Miliz dienen«.* Floh hätte diesen Waffendienst wel-
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fellos nicht tun mussen, sondern hätte ih umgehen können, wenn 05 67
WO hätte Wenn E trotzdem als Ofhzier der Bürgerwache atıg WAal, dann
wahrscheinlich aUus Überzeugung. Ein Blick In die Niederlande annn ZU
Verständnis seines Verhaltens weiterhelfen, denn die Krefelder Mennoniten
standen ach W1e VOT ın Kontakt ihren niederländischen Jau-
bensgeschwistern. Dort hatte sich In den 1780er Jahren 1in der Patrioten-Be-
WCBUNg die Opposition die Herrschaft der ()ranier gebildet. Die een
der Aufklärung, das Vorbild der amerikanischen Revolution un die Unzu-
friedenheit ber die Niederlage 1m Vierten Englisch-Niederländischen rieg
(  0-8 bildeten den Hintergrund für überall entstehende Patriotische (ie-
sellschaften un: bewaftfnete Freikorps.“® An diesem uIstan: die Ora-
nierherrschaft beteiligten sich zahlreiche Mennoniten un ogriffen den
Waffen, auch tliche mennonitische rediger schlossen sich der ewegung
un übernahmen teilweise Funktionen,“” bis 1m September F7 mıt Hilfe
preußischer Iruppen die alten Zustände gewaltsam wiederhergestellt wurden.
Später übernahmen Mennoniten herausragende Amter ın der Batavischen
Republik (1795-1806). Als eın eispiel, das auch die Verbindung den Kre-
felder Mennoniten dokumentiert, sSe1 der in Krefeld geborene (0) Hendrik
Floh genannt.”” Der Grift des Bürgers ZUr Wafftfe War 1m Kontext dieser Te
USdaruc fortschrittlicher, bürgerlich-revolutionärer Gesinnung, WI1IeEe der
ext eines französischen Revolutionsliedes (der heutigen Nationalhymne) We-

nıge re spater ausdrückte (»Aux cıtoyens! Formez VOS batail-
lons!«)?' un WI1e 65 1mM Zweiten Verfassungszusatz der USA 791 festge-
schrieben wurde °% Die niederländischen Mennoniten, die sich der Patrio-
tenbewegung anschlossen, en das nicht ıIn dem BewulNßtsein, damit ihren
christlich-täuferischen Glauben oder täuferische Prinzipien hinter sich las-
SCH; sondern sahen ım Gegenteil darin eine Möglichkeit, das tun, Was S1e
ihrem christlichen Glauben gemä tun sollten. Man wird, zumal mit 1C auf
den Anteil der rediger diesem rend, nicht davon sprechen können, da{ß
diese Hinwendung ZET: Patriotischen ewegung als Ausdruck eines Verlustes

Glauben oder religiöser Substanz erten ist, sondern wird annehmen
können, da{ß dieses Engagement zumindest einem uten Teil religiös
tiviert WAär. Der ursprüngliche täuferische mp der Reformationszeit, der
Umgestaltung der Gesellschaft 1m Sinn christlicher Gleichheit un: Brüder-
IC  el mitzuwirken, konnte hier 1ın zeitgemäfßer Gestalt als bürger-
lich-revolutionäres Engagement wirksam werden. Mennoniten nicht
mehr VON der Mitwirkung ausgeschlossen,” darum auch die symboli-
schen Grenzen, mıt denen Mennoniten ihrerseits sich abgegrenzt hatten,
nicht mehr nötig. Und s1e ergriffen mehrheitlich Partei für die ewegung, die
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anderem bürgerliche Gleichberechtigung unabhängig VOIN der Konfes-
S10N auf ihre Fahnen geschrieben hatte
l1eser allgemein zeitgeschichtliche Hintergrund un: insbesondere die Br-
eign1sse in den Niederlanden sind nicht 1Ur erhellend für das Verständnis des
Krefelder Ofhziers Gottschalk Floh, sondern beleuchten auch das dritte Be1l-
spiel: das Schreiben, miıt dem die Krefelder Mennoniıten auf das Edikt OÖnig
Friedrich ılhelms I1 1im Juli 1789 reaglerten. Dieses Edikt sollte ein1ge An-
gelegenheiten, die insbesondere 1im 1NDI1IC auf die Mennoniten 1ın West-
und Ostpreufßen SOWI1E 1ıtauen klärenseiner einheitlichen egelung
unterziehen, Wal aber abgefailst, da{ß CS für alle Mennoniten galt.?“ Für die
Krefelder Mennoniten die vorgesehenen Regelungen inakzeptabel, s1e
hätten eine aSssıve Verschlechterung ihrer tellung bedeutet. Die kommu-
nalen und regionalen ehorden reaglerten umgehend, un aus Berlin kam
Isbald die Versicherung des KOn1gs, 65 verstehe sich VON selbst, da{ßs das Edikt
auf die Krefelder Mennoniten keine Anwendung finde
TIrotzdem CS sich für Nsere Fragestellung, einen Blick 1n den Entwurf
des Schreibens der Krefelder Gemeinde den Onig tun. Darın wird auf
die allgemeine Befreiung der Krefeld un: überhaupt der westlichen
Landesteile Preuflßens verwıesen TIrotzdem »nehmen, WI1IeEe andere hiesige Re-
ligionsbekenner gleichfalls wol thun, auch wol Mennonisten freywillig 1egs-
dienste: WITFr excommunicleren s1e aber darum, und weil s1e dem einem jedem
bürger Nemal respectable se1n müuüssenden Militair Stand erwählet, garaus (€)
nicht, s1e können sich ach w1e VOL uUunNnseTeT (GJemeine halten«.” I[ieser
Auszug eie 65 mennonitische Maänner gab, die sich freiwillig ZU Mi-
litärdienst meldeten, obwohl die und die Region ach wWw1e VOL davon be-
freit Von seiıten der Gemeinde mußten diese Männer nicht mıiıt Sank-
tionen rechnen. Die Frage, ob jemand Militärdienst eistet oder nicht, wurde
als rage individueller Lebensführung gesehen, die letztlich dem persönlichen
Ermessen unterliegt. Die Wendung ın dem Brief »und excommuniticleren s1e
darumunter anderem bürgerliche Gleichberechtigung unabhängig von der Konfes-  sion auf ihre Fahnen geschrieben hatte.  Dieser allgemein zeitgeschichtliche Hintergrund und insbesondere die Er-  eignisse in den Niederlanden sind nicht nur erhellend für das Verständnis des  Krefelder Offiziers Gottschalk Floh, sondern beleuchten auch das dritte Bei-  spiel: das Schreiben, mit dem die Krefelder Mennoniten auf das Edikt König  Friedrich Wilhelms II. im Juli 1789 reagierten. Dieses Edikt sollte einige An-  gelegenheiten, die insbesondere im Hinblick auf die Mennoniten in West-  und Ostpreußen sowie Litauen zu klären waren, einer einheitlichen Regelung  unterziehen, war aber so abgefaßt, daß es für alle Mennoniten galt.”* Für die  Krefelder Mennoniten waren die vorgesehenen Regelungen inakzeptabel, sie  hätten eine massive Verschlechterung ihrer Stellung bedeutet. Die kommu-  nalen und regionalen Behörden reagierten umgehend, und aus Berlin kam  alsbald die Versicherung des Königs, es verstehe sich von selbst, daß das Edikt  auf die Krefelder Mennoniten keine Anwendung finde.  Trotzdem lohnt es sich für unsere Fragestellung, einen Blick in den Entwurf  des Schreibens der Krefelder Gemeinde an den König zu tun. Darin wird auf  die allgemeine Befreiung der Stadt Krefeld und überhaupt der westlichen  Landesteile Preußens verwiesen. Trotzdem »nehmen, wie andere hiesige Re-  ligionsbekenner gleichfalls wol thun, auch wol Mennonisten freywillig Kriegs-  dienste; wir exccommunicieren sie aber darum, und weil sie dem einem jedem  bürger allemal respectable sein müssenden Militair Stand erwählet, garaus (?)  nicht, sie können sich nach wie vor zu unserer Gemeine halten«.” Dieser  Auszug belegt, daß es mennonitische Männer gab, die sich freiwillig zum Mi-  litärdienst meldeten, obwohl die Stadt und die Region nach wie vor davon be-  freit waren. Von seiten der Gemeinde mußten diese Männer nicht mit Sank-  tionen rechnen. Die Frage, ob jemand Militärdienst leistet oder nicht, wurde  als Frage individueller Lebensführung gesehen, die letztlich dem persönlichen  Ermessen unterliegt. Die Wendung in dem Brief »und excommunicieren sie  darum ... nicht« wird man auch nicht so interpretieren können, als sei damit  immerhin die Möglichkeit von Gemeindezuchtmaßnahmen angedeutet. Tat-  sächlich war gerade der prinzipielle Verzicht auf Kirchenzucht nach dem da-  maligen Selbstverständnis der Krefelder Mennoniten etwas, wodurch sie sich  von der weiterhin Kirchenzucht übenden Reformierten Kirche unterschieden.  Aus dem gleichen Sommer 1789 stammt die Notiz Johann Heinrich Campes,  der auf der Reise von Braunschweig nach Paris auch in Krefeld Station machte  und den Mennoniten attestierte, daß sie eine der freiesten christlichen Ge-  meinden sei, weil die Mitglieder in ihr nicht der Kontrolle der Gemeinde un-  terlägen.°® Bemerkenswert ist aber auch, wie das Konsistorium den Militär-  135nicht« wird auch nicht interpretieren können, als se1 damit
immerhin die Möglichkeit VO  ; Gemeindezuchtmafifßnahmen angedeutet. Maf:
SachAlıc. War gerade der prinzipielle Verzicht auf Kirchenzucht ach dem da-
maligen Selbstverständnis der Krefelder Mennoniten etwas, wodurch sS1Ee sich
VOoNn der weiterhin Kirchenzucht übenden Reformierten Kirche unterschieden.
Aus dem gleichen Sommer 1789 stammt die Notiz Johann Heinrich Campes,
der aufder Reise VOIN Braunschweig ach Paris auch ın Krefeld Station machte
un den Mennoniten attestierte, da{ß s1€e ine der freiesten christlichen Ge-
meinden sel,;, weil die Mitglieder iın ihr nicht der Kontrolle der Gemeinde
terlägen.?® emerkenswert ist aber auch, Ww1e das Konsistorium den Militär-
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stand bewertet. Der an des Ooldaten War damals keineswegs durchweg SC
achtet. Der einfache Soldat stand nicht In em Ansehen bei den Bürgern,
die ihre bürgerliche Sphäre VOoON der militärischen striktnsahen, le-
diglich Ofhiziere konnten die Achtung der Bürger erwarten.” Allgemein VCI-

suchten Bürgersöhne, den Militärdienst umgehen, und s1e verfügten in der
ege. auch ber Mittel un Wege azu. Wenn das Konsistorium bekennt, den
Militärstand aus bürgerlicher S »allemal respectable« finden, erwelst
sich damit als Träger einer damals nicht selbstverständlichen Auffassung, s1e
Ur aber nachvollziehbar se1N, WEn INa damit rechnet,; da{ß esS unter den
Gemeindemitgliedern tatsächlic Soldaten gab. Die Vertrautheit mıiıt den Ver-
hältnissen in den Niederlanden un das Vorbild des Befreiungskampfs der
WJSA machen diese Haltung des Konsistoriums zudem als Ausdruck fort-
schrittlicher bürgerlicher Gesinnung verständlich.
In der zweıten des Jahrhunderts i1ckten die Mennoniten In Krefeld
also aufber 150 TE zurück, 1in denen s1e zumeılst aufgrund VOIN Ersatzzah-
lungen VON dem Dienst mıiıt der Waffe efreit Von wen1gen, kurzzeiti-
SCcHh Ausnahmen abgesehen, wurden die meılisten Mennoniten dieser eıt nicht
CZWUNSCH, sich mıt der rage des Dienstes mıiıt der Waffe als einer S$1e pCI-
Öönlich betreffenden rage auseinanderzusetzen. Während dieser anderthalb
Jahrhunderte aber wandelten sich die politischen un: gesellschaftlichen Ver:-
hältnisse grundlegend, un damit mufte sich auch das wechselseitige Ver-
hältnis zwischen den Mennoniten und der Gesellscha; wandeln Die realen
Grenzen, 117 die Mennoniten einst VOIN einer vollen Teilhabe gesell-
schaftlichen un politischen en ausgeschlossen wurden, Velr-
schwunden oder zumindest durchlässig geworden. Damit wurden auch die
symbolischen Grenzen, mıiıt denen Mennoniten ihrerseits die realen tenzen
1m egenzug SOZUSagcCHh eın zweıtes Mal errichtet hatten, fragwürdig ‚ WOTI-
den Das »mennonitische Programm« War In den 1/30er Jahren erfolgreich
se1in Ziel gekommen, un die Konfessionen muften ihre Rolle un ihre den-
1ta) 1im Konzert der Konfessionen 1mM Ort Neu finden Bei den Krefelder Men-
nonıten entwickelte sich das NEUE Selbstverständnis ahnlich WI1Ie bei der lami-
stischen Mehrheit der niederländischen Mennoniten. Am Ende des Jahr-
hunderts verstanden sich die Krefelder Mennoniten iImmer och als etwas Be-
sonderes, aber nicht als ausgegrenzte Minderheit, sondern eher als Avantgarde
oder 1te Den wirtschaftlichen Aufstieg des Ortes hatten unbestreitbar Men-
nonıten bewirkt, un s$1e dominierten TOTZ ihrer relativ geringen Zahl och
immer das Wirtschaftsleben der ber auch 1n religiöser Hinsicht War
ihre Gemeinde iın Krefeld der Ort: dem die allgemeinen Fragen un: SEQEN
INUNSCH der eıt offen diskutiert werden konnten. Schliefßlich hatten Menno-
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nıten in kultureller Hinsicht früh die Fragen der eit aufgegriffen un: 1ın die
Krefelder Gesellschaft Gedanken der Aufklärung ge  a und damit den gel-
stigen Interessen des aufstrebenden Burgertums Impulse egeben. Und se1ıt
dem Siebenjährigen rieg übernahmen sS1€e auch politisch Verantwortung un
erwıesen sich 1n politischen und gesellschaftlichen Fragen oftfen für eU«C

Ideen. Auf allen diesen Feldern konnten sich Mennoniten mithin als otoren
der Entwicklung verstehen, als Avantgarde. Zugleich erwıesen sich vermO-
gende Mennon_iten ach w1e VOL w1e schon ermann OP den Graefis Zei-
ten als hilfsbereit un unterstutzten durch Spenden rchen, chulen un:A
menhäuser auch der anderen Konfessionen, wWenn 65 erforderlich WAaLl. Die Ira
ditionell ausgepragte innergemeindliche Toleranz un Oftenheit half den Kre-
felder Mennoniten, den allmählichen andel ihrer Anschauungen un die
Erneuerung ihres Selbstverständnisses vollziehen, ohne da{fß 65 Rich-
tungskämpfen und damit verbunden ZUT Spaltung kam
Fur die rage ach dem Militärdienst bedeutete dieser andel (wie In aNnnlı-
cher Weise auch für andere mennonitische Merkmale, die sich als symboli-
sche Abgrenzungen verstehen lassen), da{ß CT 1n den Bereich der individuell

verantwortenden Lebensführung übergegangen WAT. Da seıit 1736 Sanz
Krefeld un se1it 1745 auch die anderen preußischen Territorien 1m Westen
exemtiert, das heifßt VON Werbungen befreit T1, konnte diese symbolische
mennonitische Abgrenzung ihren Sinn nicht länger erfüllen DIie kollektive
Zahlungsverpflichtung blieb ZWal aufgrun der egelung VOoNn E72A bestehen.
Aber die Entscheidung für oder den Militärdienst WarTr im Verlauf des

Jahrhunderts einer rage geworden, die Mennoniten W1e Angehörige
anderer Konfessionen auch ach einem persönlichen Kosten-Nutzen-
Kalkül entschieden, wobei S1€e sich nicht der Gemeinde, sondern Ur sich
selbst verantwortlich ühlten Das eispie. Gottschalk zeigt zudem, da{ß
der städtische Wachdienst Ende des Jahrhunderts als bürgerschaftliches
Engagement mıt mennonitischem Glauben vereinbar erscheint.

Franzosen führen die allgemeine Wehrpflicht eın
Vor diesem Hintergrund annn 65 nicht verwundern, da{fs die 1n der Franzo-
senzeıt 4 - eingeführte allgemeine Wehrpflicht (1802) auf keinen
Widerspruch der Mennonitengemeinde stie1ß, zumal die französische (je=
setzgebung für jeden Bürger die Möglichkeit eröffnete, sich durch Stellung
eines Ersatzmannes VOIN der persönlichen Verpflichtung befreien. ESs bliehb
also weiterhin die Möglichkeit bestehen, den Militärdienst nicht abzuleisten,
1Ur 65 jetz ıne individuelle Angelegenheit WAal, nicht mehr ine kollek-
tive Zwangsabgabe der Gemeinde. Das kam dem Denken der Krefelder Men-
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nonıten zweifellos ESs hat darum VOI mennonitischer Seite keinen
Protest gegeben, un: Aktionen der französischen Mennoniten, die 809
und 181 mıt Delegationen In diesem Sinn ıIn Parıs vorstellig wurden, be-
teiligten sich die Krefelder Mennoniten nicht 1802 endete für die ennoni-
ten Niederrhein damit ine kurze Zeit, In der S1E weder ZAU Militärdienst
och stellvertretend aIiur Ersatzzahlungen herangezogen wurden. Be-
SONNECN hatte diese Zeit, als Preuflßen 1798 die linksrheinischen Gebiete
Frankreich abgetreten hatte 797 Wal das letzte Jahr SCWESCH, 1ın dem die
Krefelder Mennoniten ihren Beitrag den 500 Reichstalern ezahlt hatten,
welche die niederrheinischen Mennoniten se1ıt L3 jährlic als egenlei-

für die Befreiung VON den Werbungen aufzubringen hatten.
Das politische Engagement der Mennoniten, das sich se1it dem Siebenjähri-
SCH Krieg belegen Jälst, erfuhr In der Franzosenzeit noch einmal eine äftige
Verstärkung. Mennoniten beteiligten sich aktiv un: höchster Stelle iın der
städtischen Selbstverwaltung. en dem bereits genannten Bürgermeister
Gottschalk FEloh sind etliche weıtere Mennoniten ecLNECEN Das lag sicher
einerseıits daran, da{fß die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien aus der
Gruppe der höchstbesteuerten Bürger besetzen Andererseits War
die Bereitscha: der betreffenden Mennoniten noOt1g, diese Ämter tatsächlic.

übernehmen. Und die War ffenbar bei den me1listen ın rage kommenden
Mennoniten vorhanden.

Zusammenfassung
Ausgangspunkt meıliner Überlegungen War die oft hörende Behauptung, die
deutschen Mennoniten hätten 1im Laufe des Jahrhunderts das mennonıiti-
sche Prinzip der Gewaltlosigkeit aufgegeben. Ich habe dagegen zeigen VelI-

sucht, da{ß dort, ‚ bei Täufern in der Reformationszeit einer Haltung
der Gewaltlosigkeit am, dies 1Ur eine Von mehreren Reaktionen WAalIl, mıiıt
denen Täufer ihre Erfahrung der Ausgrenzung, Kriminalisierung un:! Verfol-
Sung verarbeiteten. Fuür die Tradition, der auch die Krefelder Gemeinde BC-
hört, äflst sich aber zeigen, da{fß das Jegitime Gewalthandeln der Obrigkeit
nicht ın rage gestellt wurde un: da{ß INan VOoN einem »mennonitischen Pro-
STa IN« sprechen kann, das mıiıt einer uten Obrigkeit rechnete und ihre
Gunst gewinnen suchte. Dieses »mennonitische Programm« konnten die
Mennoniten ıIn efeld dank gunstiger Umstände nner. weniger Genera-
tiıonen erfolgreich urchführen. Die Wehrlosigkeit ist in dieser mennonitischen
Tradition etwas anderes als die Gewaltlosigkeit des Schleitheimer Täufertums,
un! S1e ist auch nicht als Prinzip oder konfessionelle Festlegung verstehen,
sondern mıt einer Reihe anderer »mennonitischer Merkmale«
als bewegliche symbolische Grenze, mit der die frühen Mennoniten ihrerseits
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auf die realen (Gsrenzen antworteten, miıt denen die frühneuzeitliche Gesell-
schaft s1e VO  — der vollen Teilnahme gesellschaftlichen und politischen
Leben ausgeschlossen hatte 1ese symbolischen (Gsrenzen der Mennoniten

Teil ihres Programms, miıt dem s1e versuchten, ihre Gemeinden der s1e

umgebenden Gesellschaft als Alternative entgegenzusetzen und damit Aner-
kennung bei der Obrigkeit un ın der Gesellschaft erlangen. In dem Ma(fS,
In dem 1es gelang und Obrigkeit un:! Gesellschaft ihre realen Grenzen den
Mennonıiıten abbauten, mufsten auch die symbolischen Grenzen der Menno-
nıten schwinden un: eın mennonitisches Selbstverständnis
werden. In der zweıten der 1730er re War 1ın Krefeld der un CI-

reicht, dem gewissermaßen Einstand herrschte: Die Mennoniıten wurden
VOI der Obrigkeit als gleichberechtigt angesehen und behandelt, der freie
Konfessionswechsel wurde möglich. Die Mennoniten Ziel, ihr
»mennonitisches Programm« hatten s$1e erfolgreich durchgesetzt. Von 1U

verloren die symbolischen Abgrenzungen der Mennoniten ihre Funktion.
Spezie. die Wehrlosigkeit verlor ihren Sinn als symbolische Grenzziehung, als
ganz Krefeld ab 1736 VO  H Werbungen befreit wurde. Vor dem Hintergrund
ihrer spezifischen Geschichte in der kam 65 bei den Krefelder ennon1-
ten einem ausgepräagten Selbstverständnis, die treibende Kr.  z wirtschaft-
lichen Aufschwungs un:! kultureller Entwicklung se1n. Von den evangeli-
schen Gemeinden unterschieden s1e sich weiterhin durch die Glaubenstaufe,
dazu trat aber das BewuNßstsein, sich VON ihnen auch durch die Freiheit in Fra-
gCnh des Glaubens und der Freiheit VOINN gemeindlichem wang unterschei-
den {Die rage eiINes 1enstes miıt der Waffe wurde 1mM Rahmen dieses Selbst-
verständnisses mıiıt anderen Fragen einer Entscheidung der 1n-
dividuell verantwortenden Lebensführung, die VO  > der Gemeinde gerade
nicht mıt normierenden Vorgaben ele: wurde. Die Rede Von einer »Aufgabe
des Prinziıps der Wehrlosigkeit« ist darum für die Geschichte der Krefelder
Gemeinde nicht zutreffend, hat eın olches Prinzıp nicht egeben.
SO ist verständlich, da{fß die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht durch
die Franzosen 1802 nicht auf Widerspruch stiefß, zumal eine individuelle
Stellvertretung möglich WAÄrL. rst die Einführung der preufßischen Wehr-
pflicht, die prinzipiell keine Exemtion kannte (im Rheinland ab ‚Wi
die Mennoniten Preußens ZUT: grundsätzlichen Reflektion Das geschah auf
unterschiedliche Weise und annn abschließend 1U skizziert werden.

usSsDiIilic auf das 19. Jahrhundert
Für die Krefelder Mennoniten trifit die Rede VO.  > der Aufgabe des Prinziıps
der Wehrlosigkeit nicht ber auch für die übrigen Mennoniten Deutsch-
anı ist S1€e fragwürdig. Im Grunde War esS überall d da{ß die Mennonıiten 1mM
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un 18 Jahrhundert ihren anerkannten Platz ın der Gesellschaft, zumın-
dest aber einen modus vivendi 1m Rahmen der alteuropäischen Ordnung DEr
funden hatten Die Befreiung VO Militärdienst War 'Teil eines Bündels Za
geständnissen, die absolutistische Herrscher ewährt hatten, weil s1e auf die
Besiedlung ihres Landes angewlesens besonders ach dem Dreifßig-
jährigen Krieg, der In weıten Teilen Mitteleuropas einem drastischen Be-
völkerungsrückgang eführt hatte Diese Befreiungen VO Militärdienst

keine Angelegenheit der einzelnen Mennoniıten SCWCSCH, sondern Teil
VOINN Vereinbarungen, die VOINl ihren Wortführern kollektiv ausgehandelt WUulI-

den Fuür den einzelnen Mennoniten gehörten s1e SOZUSaSCH den Rahmen-
bedingungen seiner Existenz.
DIie Entstehung des Büurgertum als politischer Kraft, die Amerikanische un
die Französische Revolution, danach die Herrschaft Napoleons diese relg-
nIsSse markieren das Ende der bisherigen alteuropäischen Staats- un Gesell-
schaftsordnung. Damit verbunden War der Gedanke individueller Freiheit
un: Verantwortung, individueller Rechten un: Pflichten jedes einzelnen. [)as
‚W: auch die Mennoniten dazu, ihr bisheriges Selbstverständnis über-
denken Besonders die CHE preußische Wehrpflicht tellte iıne Herausfor-
derung daf,; weil S1e prinzipie. keine Ausnahmen mehr zulie{fß
Bel der Auseinandersetzung mıiıt der eit un: ihren Vorstellungen g1in-
SCH die verschiedenen Gruppen der Mennoniten unterschiedliche Wege DIe
Ibersheimer Beschlüsse der südwestdeutschen Mennoniten VOoO  H Anfang des
Jahrhunderts der Versuch, sich der eit entgegenzustemmen,
Veränderungen auIiIzuhalten un! estimmte Verhaltensweisen NOrMAalıV für
die Mitglieder er Gemeinden vorzuschreiben. Ahnlich War die Tendenz In
den west- un ostpreufßischen Landgemeinden. Sowohl as, Was einstmals
symbolische Grenzziehungen arcel), Ww1e auch das, Wäas INa als ahmenDe-
dingung der Ex1istenz ZUrT eit des ancıen regıme bezeichnen kann, wurde
U  eD) gewissermafßen konfessionalistisch NEU gedeutet un: ZUT bindenden
Glaubensnorm rhoben Insofern MUu INan die angige Behauptung, die
Mennoniten hätten 1MmM Jahrhundert den Grundsatz der Wehrlosigkeit auf-
egeben, umdrehen: / Beginn des 19 Jahrhunderts 1st ın der Reaktion auf
die Moderne bei Teilen der deutschen Mennoniten versucht worden, die Ab-
lehnung des Militärdienstes ZUTr individuellen Glaubensnorm für alle CI-

en
Die Krefelder Mennoniten sind aufgrun ihrer l1ler dargestellten Geschichte
diesen Weg nicht In der Krefelder Gemeinde ist INan 1n den Fol-
gejahren für den edanken individueller Entscheidungsfreiheit eingetreten
und hat sich staatlichen tellen gegenüber für die Minderheit derjenigen ein-
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gesetzt, die den Militärdienst AaUus christlicher Überzeugung ablehnten Das
tatsächliche Verhalten der Jungen Maänner 1ın den Jahrzehnten nach 1814
schwankt erdings sehr STÄTK. Je nachdem, Ww1e die Rahmenbedingungen sich
anderten, un: das ze1igt, da{ß s1€e die rage überwiegend nicht aufgrun eines
Prinzips, sondern aufgrund einer indivuellen Kosten-Nutzen-Analyse beant-

Der Versuch VON Pfarrer saa Molenaar arrer VOoNnNn 1818-1835),
die Gemeinde auf die Verweigerung des Militärdienstes als bekenntnismä(i-
SCI Norm festzulegen, fand keine enrher
Auch ın West- un Ostpreußen die Mennoniten der Herrschaft
polnischer oder preufßischer Könige 1m un: Jahrhundert kollektiv VO
Militärdienst Zahlungen dUSSCHOMM worden, Was dem einzelnen
Mennoniten die Entscheidung darüber abgenommen hatte Die OST- un:
westpreulfßischen Mennoniten haben dann 1m Jahrhundert den edanken
kollektiver Sonderrechte für Mennoniten vertreten un bis in die zweıte Jahr-
hunderthälfte hinein zäh darum CrIUNSCNH, da{ßs für Mennoniten eın Ersatz-
dienst ohne Waffenanwendung möglich wurde. Damit sind S1€e insofern C1I-

folgreich SCWESCH, als CS och 1m Ersten Weltkrieg für Mennoniten möglich
WAäl, des Dienstes mıt der Waffe einen besonderen Dienst 1im TIrain- oder
Sanıitätswesen absolvieren.
Fai Beginn des Jahrhunderts mulfsten die Mennoniten auf die Herausfor-
derung ihrer eit eine CUu«C Antwort finden Die deutschen Mennoniten
haben aufgrun ihrer geschichtlich gewachsenen Unterschiede verschiedene
Antworten gegeben, W1e S1€e auch rückblickend ihre Geschichte un ihr kon-
fessionelles Selbstverständnis anders interpretierten. Zusammengenommen
wird ann INan können, da{ß Mennoniten 1m 19 Jahrhundert Sanz WC-
sentlich dazu beitrugen, die rage, ob der soldatische Dienst mıt dem christ-
lichen Glauben vereinbar Ssel; als Frage wachzuhalten un: welterzutragen,
Auch WeNnn Ianl aUus heutiger Vkritische nfragen sowohl die Haltung
der süddeutschen, der west- un: ostpreufßischen W1e die der Krefelder
Mennoniten richten ann INnan wird fairerweise ihre Geschichte nicht ein-
seitig als eine Geschichte der Aufgabe VoNn Prinzipien un des Verlusts Von
Identität darstellen können.

Anmerkungen
IIie Abkürzung MCGiB] hezeichnet die Mennonitischen Geschichtsblga

An anderen (FE wurde versucCc In Frfurt 1528 und In Amsterdam (1534/35). LDieser
Amsterdamer Versuch sStTEe In ırekter Beziehung den zeitgleichen Lreignissen In Mun-
ster. Die Verschiedenheit tauferischer Einstellungen sowohn| ZUr Obrigkeit wWwIe auch 7Ur

rage der Gewaltanwendung wurde n der modernen Forschung VOT! James >tayer
assend dargestellt (Anabaptists and the WOT| PE berarb. Auf!., Lawrence 1976
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Hellmut Zschoch, |)as eC der Mächtigen UnNGd die aCcC der Gerechten Bemerkungen
ZUrTr gesellschaftlichen Selbstwahrnehmung des frühen Taufertums, In oachim ehnl-
nausen (Hg.) eC AaC Gerechtigkeit, Gütersloh 1998, 470-—484, hier 4/70.
3 Vgl Hans-Jurgen GOoertz, Konrad Grebel FIN Radikaler In der Zürcher Reformation, Zürich
2004, 98T. »IN den Dortfern wurde die Schritft anders gelesen als In der Herrscher

aUuUs dem VWort (Jottes andere Konsequenzen als Beherrschte, aCc  —+  ige hörten die
redigten anders als Ohnmaächtige.«

Quellen ABn Geschichte der Täufer In der CcChweiz, Rd | Ostschweiz, hg Heinold -aStT,
Zürich 19/3 26—36, eine modernisierte rassung De| Heinold FaStT, er In -lüge!l der REe-
formation, Bremen 1962, 00—71, nachgedruckt In [Yas Schleitheimer Bekenntnis 1527 ng

UJrs |eUu Christian Scheidegger, /Zug O° 2004 65—73
Zweieinhal Jahre VOT Schlei  eım (Januar 527 finden sich Aussagen Zzu ‚eiden In der

Nachftolge Christi Ne| dem Zürcher Konrad Grebe!| In einem rieT, den el Marnerns eINes Krei-
565 VOT! radikalen Zwinglischülern Thomas Muntzer chrieb (September 1524). Grebe!l
uınd diese Radikalen schwankten zwischen Ilıtanz und Friedfertigkeit, vgl. Hans-Jurgen
GOoertz, Konrad GreDbe|l (wie Anm 3)

Vgl Arnold Snyder, The Influence Schlei  eım rtiiclies the Anabaptist MOVe-
ments: An Historica|l Evaluation, In Mennoniten Quarterly KEVIEW 3, 1989, 73i vgl
ZUrTr Diskussion ber die Bedeutung VOT! Schleitheim James >tayer, Noch einmal DEe-
sichtig: »Anabaptists and the Sword«, In GBI 47/48,1990/91, Pl ia WE hier 16 und
letzt James >Stayer, Swiss-South German Anabaptism, 526-—1540, In Companion tO
Anabaptism and Spiritualism, 1521—-1700, ng. v. John Roth . James >tayer, lLeiden
BOSTON 200 /, 921T.; einseiltig sind die Ausführungen In [)as Schleitheimer Bekenntnis
(Wwie Anm. 4), vgl. die Besprechung VOTlT! Hans-Jurgen (J0oertz In GB| 62, 2005, 5.177-180).

Goeters, |)as Iteste rheinische E uferbekenntnis, INn Cornelius Dyck (Hg.), The He-
rtage of Menno S5Simons. LEegaCY fal ewtTton/Kansas 1962, 19 /-212 Nachgedruckt
In Quellen ZUT rheinischen Kirchengeschichte, Rd |)as 16 Jahrhundert hearb Helner
Faulenbach, Düsseldorf 1991, 116—124.
8 Vgl laus Deppermann, elchlor Hoffman SOziale Unruhen un apokalyptische 1SIO-
[leT] Im Zeitalter der Reformation, Ottingen 197/9, 3121T., Zur Haltung der Melchioriten In
der - rage der Gewalta nwendung 29317.
9 Vgl Dieter Hangebruch, Zur Geschichte der Toleranz In Krefeld eispie der Menno-
nıten, In 300 re Mennonitenkirche Krefeld, Krefeld 1993 ders., Krefeld unter Oraßı-
scher Un preußischer Herrschaft, In Krefeld ie Geschichte der Rd 2: Von der Re-
formationszeit Hs 1/7/94, Krefeld 2000, H- 252,; hier 186202

Ralt Klötzer, Verfolgt, geduldet, anerkannt. Von Taäufern Mennoniten Niederrhein
und die Geschichte der Mennoniten In Krefeld His ZU Fnde der oranischen Zeit
(Ca 1530—1702), In SIe kamen als Fremde [Iie Mennoniten In Krefeld VOr') den nfängen His
ZUT Gegenwart, hg Wolfgang rroese, Krefeld 1995, 13—60, hier 30T.
11 Egal 019 (MarTl In der Bezeichnung als »Bischof« Anerkennung und Wertschatzung sieht
(SO Ralf Klötzer) der Ine »Karikierung« (Fran Deisel) in Jedem F3|| bezeugt diese Be-
zeichnung die herausgehobene Stellung, die Hermann den Graeff in der Mennoniten-
gemeinde AaUuUs der 1C| Au Senstehender einnahm., vgl Ralt Klötzer, Verfolgt (wie Anm 10),

3 und ran Deise| in Krefeld Die Geschichte der Bd.4 Kirchen-, Kultur-, auge-
SChICHTE 1600-—1900], Krefeld 2003, An  3 217)
12 Zum KONTEXT dieser Aktion Vo'n 1627 vgl Hangebruch, Krefeld (wie Anm 9) 136T.
13 »Gottesfürchtig, fromm un Von Sitten lıebensfronh, freundlich und wahr Im
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Reden, / das IST christlich und gefallt den Herren,/ bringt uns und SET7Z manchen grO-
sen Ehren / Hermann den rae und rietgen, seINE Fralu.« Abbildung der Glastafeln
n SIe kamen Y Fremde (wie Anm 10), 33; ZUT Interpretation vgl Klötzer, eb  Q 32

Raltf Klötzer, Verfolgt (wie Anm 10), 32
15 ım Zusammenhang mIt eiınem Streit Abgaben otliert der ennont Abraham ter
Meer In seınem Tagebuc 3 Oktober 1761 »Hlier In der hat der reichste und
wenig zahlreiche Teil den Streiti der Abga He die enrza der
Burger und den Magistrat. Mennoniten, die nach ihrem Bekenntnis kein weltliches
AÄAmIt Dekleiden, heherrschen die tadt« (im rigina| fra nzösisch, »gOouvernenNTt« sollte
zutreifender MIT »SIE regleren« U bersetzt werden): )as Tagebuc des Abraham ter Meer
75861760 ear VOT] Gottfried Buschbell, Krefeld 1936, 148T.

Conftfessie Varl)l Dordrecht 1632 (Doperse temmen 5) ng LVoopgezinge Historische
Kring, Amsterdam 1982; deutscher Tex ZIT. ach DDer Dlutige Schauplatz, der Martyerer-
Spiege! der Taufgesinnten der Wehrlosen risten, 7:  ufl., Bern, Indiana 1950 3641

Hans-Jurgen GOoertZz, wIischen Zwietracht und Fintracht /ur Zweideutigkeit auferi-
scher und mennonitischer Bekenntnisse, In GB| 43/44, 986/87, 16—46

Michael riedger nat daraut hingewiesen, dafß das In zeitlicher Nahe entstandene Be-
enntnIıs des Jan Cent 1630 dem das Dordrechter Bekenntnis In vielem ahnelt, weiter-
gehende ussagen der Ablehnung VOT) obrigkeitlichen Amtern nthält, die Im Oordrecn-
ter Bekenntnis NnIC erscheinen: Michael Driedger, Anabaptists and the arly odern
ate ong-lerm View, In Companion (wie Anm 6 507-—5368, nier 533. Vgl auch
Hans-Jurgen oe  z Zwietracht (wie Anm 17), hier 36T.

Vgl Hangebruch, Krefeld (wie Anm 9) 193 Nes Anm 526
/u den Gruüunden der Krefelder Reformierten, mMIt denen sIe 1656 In den Haag die

Duldung der Mennoniten Drotestieren, gehörte die atsache, dals diese sich die reinel
nahmen, Offentlich Gottesdienste feiern (Klötzer, Verfolgt |\wie Anm 10], 41)

Zur Geschichte der Gladbacher emernınde Kar| ackes, Aus dem alten Neuwerk
Honschaften, Gemeinde, rtste!ll eıner Grofsstadt, Mönchengladbach 19 /2, 2456 DIS
269 Fckard Krumme, Die Taufer In acIn heydter anrDuc 1 19//, Moönchen-
gla  aCc 19 //, 9—58 Zu Offentlichem uTtTtreten und eigenem Haus ackes, 256

Klötzer, Verfolgt (wie Anm 10), 3 er xentmelster il die Mennoniten Ine
Strafe verhangen öffentlicher Versammlung.

Ebd,, 32
eter Kriedte kommentiert das Scheitern Johann eiIms »Das orgehen

die Mennoniten endete fur Johann Wilhelm mMIt einem politischen und finanziellen Fiasko.
-r völlig verkannt, daflßs etIWaAas WIe Ine mennonitische nternationale gab, auf
deren Unterstutzung die In seiınem |and lebhenden Mennoniten rechnen konnten« (Peter
Kriedte, Taufgesinnte und großes Kapital. [)ie niederrheinisch-bergischen Mennoniten und
der Aufstieg des Krefelder Seidengewerbes, Ottingen 200 /, ST
25 Fur das spater entstandene Dordrechter Bekenntnis IST Ine andere Konstellation ma -
gebend als fur Schlei  eım der Kempen, ı1en In erster Inıe einem iInnermennoniti-
schen Ausgleich und rieden zwischen Iten und Jungen Flamen und formuliert azu g -
melInsame Abgrenzungen VOT) der nichtmennonitischen Umwelt, vgl. zu Schlei  eım und
Dordrecht De  Z Zwietracht (wie Anm 17)

Vgl auch riedtes Beltrag 6274 dieser MGBI, nes T
Ich nutze Im Tfolgenden dankbar die Ergebnisse der Intensiven Untersuchungen, die

Wolfgang Hroese Im Rahmen selIner Magisterarbeit der Universita Köln vVorgenomMmmMe
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nat Die niederrheinischen Mennoniten und die Preisgabe des Grundsatzes der EeWaltIlO-
sigkeit, Köln (unveröffentl!. Typoskript), 1989 FINe teilweise ZusammenfTfassung seliner Ar-
Heit findet sich n dem Aufsatz: Weltflucht und Weltzuwendung. Die Aufgabe des MNZIpS
der Gewaltlosigkeit In der Krefelder Mennonitengemeinde Im 18 und frühen ahrhun-
dert, In GBI 47/48,1991/92, 1O2—T2ZE Hroese gent Von eiInem feststehenden ennontI-
ischen Grundsatz der Gewaltlosigkeit dU>, der aber allmahlich (im Grunde beginnend
schon MIT dem Dordrechter Bekenntnis VOT! 1632) aufgrun eInes Mentalitätswandels aufT-
gegeben worden Ssel Der Ansatz eım Mentalitätswande!l könnte erhellend seln, Froese
großes an IST allerdings darin sehen, dafs ß NIC zwischen dem natürlichen Wan-
de| religiöser Identität Im auTe der (‚enerationen und dem Verlust VOT] Identität uunter-
sSscheIide Auch die Tendenz In dem ansonsten sehr guten Sammelband SIe kamen A
Fremde (s Anm 10) geht aufgrun der konzeptionellen orgaben dahin, jeden ande!l als
dentitatsverlust deuten. — ereits Im 19. Jahrhundert Wilhelm Mannhardt das
ema untersucht Die enrfreiheit der Altpreulsischen Mennoniten, Marienburg 1863
|)Diese Untersuchung verTo  (= In eıner nestimmten geschichtlichen Situation eiınen Klar
Uumrissenen wWeCcC  ur den SIE auch gut geeigne VWarl. Abgesehen davon ergeben sich Fra-
SCcH Mannhardts Interpretationsrahmen.

Hangebruch, Krefeld (wie Anm 9) 194
Klötzer (wie Anm. 10), 5.41. Vgl. auch vgl Hangebruch, Krefeld (wie Anm 9) 192T.
|)er Mennonit Hermann den rae ird aber hereits 1632 als »Burger« Dezeichnet

un VWaT auch schon, Nevor 6F an Krefeld kam, Bürger VOT! Kempen BEWESEN. Der Men
NONIT oer| Lemmen ird In einem amtlichen Ookumen des Krefelder erIıchts als
»Burger« Hezeichnet (Hangebruch, Krefeld ‚ wie Anm 9] 190f. ES IST darum on!| amı

rechnen, da einzelnen Mennontiten schon VOT 1678 gelungen WäAarT, das Krefelder BUur-
gerreCc bekommen. 1656/7 protestieren die Krefelder Reformierten anläfßlich des 211
ZU8> der Gladbacher Mennoniten dagegen, diese Mennontiten In der dulden
unter anderem MIT dem Argument, sSIe wüurden Hande!l treiben, WOZU (1UT Burger nerech-
UIgt selen (vgl Klötzer |wie Anm 10], 5. 40f.) Offenbar gehoörte der Büurgerstatus Von Men-
nonıten den strittigen unkten. — /uU Bürgerrecht un Wachdienst vgl Hangebruch,
ebd,, 150T.
31 ZIit ach Kriedte, Taufgesinnte (wie Anm 24), 124
32 er Status reTelds hlieh allerdings ach 1/02 auTt Jahre hin ungewils, da die Zugehö-
rigkeit der Grafschaft Moers reußen Insgesamt SN  Ig WAaTft, vgl Hangebruch, Krefeld
(wie Anm 9) S:156=162.
33 J[ürgen| Olmes, [)Iie Wehrverhaltnisse n reußen unter besonderer Berücksichtigung
des Niederrheins 1703-1806, In DIe Heimat Zeitschrift für niederrheinische Heimatpflege,
Jg 27,1956, 141—145, Jer 5.142; vgl. auch Hangebruch (wie Anm 9)

Olmes (wie Anm 33), 142
35 Vgl azu Ute Trevert, DIie Kasernierte Natıon Militardienst und Zivilgesellschaft n
Deutschland, München 2001

Christopher lark, reußen ufstieg und Niedergang 001947 München ZO R
185f., unter erufung auf Martin Inter, Preufßisches Kantonsystem Un stadtische (Ge-

sellschaft, INn Ralt Prove ern Kölling (Hg.) en und rbpeıten auf Marckischem Sand
Wege n die Gesellschaftsgeschichte Brandenburgs 1700—1914,Bielefeld 243265
37 Ute Hrevert wıie Anm 35} 23 »DIeses >ystem das Kantonsystem, @ teilte reußen
n antone, die sich hbestimmten kegimentern zuordneten und deren achwuchs stellten
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Kantonpflichtig Feuerstellen, also Haushalte, deren mannliche Mitglieder {‚yenrol-
Jlert«, n die Kantonrolle eingetragen wurden. SIE Dnei ihrem Geburtstag tat-
SaCchAlIc| Z7u Militär BCZOBC wurden, hing VOIT] dem Bedarft der kegimenter und ihren DET-
söonlichen Verhältnissen Is oTtTerben der einzige ne SIE VOIlT] der Aushebung
Defreit, arüber hinaus aUEen dann, wenn SIE gesundheitliche chäden namhaft Machen
onnten der Kleiner SC 1,65 eter Regionalstudien In der Kurmark und In West-
talen en gezelgTt, da[ls aufgrun dieser Konstellation FEnde des Jahrhunderts
MUr / n aller Enrollierten Wirklıc Soldat wurden.«

Vgl Gordon ralg, |)ie preulsisch-deutsche Armee 40-—1945, Düsseldorf 1960, 5. 41T.
eitrage ZUT Geschichte der Mennontiten In Krefeld und mgegend. Besuch des KOnNIgs

Friedrich Wilhelm In Krefeld 1738 INn DIie Heimat 1 1931, 58—98, hier (zit ach
SIe kamen Al Fremde \ wie Anm. 10], 65 Anm. 40)

Wolfgang -roese otliert ber die Verhandlungen zwischen der preulßßischen Rkeglerung
un den Mennoniten: »Aber all doch das sehr geschaftsmalsige Verhalten der Men-
nonIiten In diesen Verhandlungen Al |Iie Wehrftreiheit wurde als Teil eInes Privilegien-
nundels verstanden, uınd entsprechend ging den Mennontiten In den Verhandlungen
Insgesamt darum, das,;, was sSIe während dreier Generationen echten und Wohlstand
erworben hatten, jJuristisch abzusichern« (Froese, niederrheinische Mennoniten \wie Anm
274 33) /um Jext des Okumentes VOT! 1721 siehe: r'kunden und Zeugnisse -# echtli-
chen ellung der Mennoniten In Krefeld, In eitrage ZUT!T Geschichte rheinischer Menno-
nıten, ng Mennonitischen Geschichtsverein, Krefeld 1939, SOS5ST, hier c6T.

Vgl eter Kriedte, Äußerer Erfolg und beginnende Identitätskrise DITS Krefelder Men-
nonıten Im Jahrhunder (1702-1794), Ial SIe kamen als Fremde (wie Anm.10), 61—104,
hier 64f.

rns Crous, ie rechtliche Lage der Krefelder Mennonitengemeinde IM und 18. Jahr-
undert:; In eitrage ZÜF Geschichte (wie Anm 40) 20-—49, hier 5.42

Wie klar die (Grenze zwischen Mennonitengemeinde und Dompelaars VWAarT, mufß ffen-
leiben C Tagebuch VOT! Abraham und laes ter Meer herichtet VOT! der Untertauch-
auTtTe des (‚0ossen oyen, der eın rediger der emernınde WAaT. Er lels sich 1724 Im eın E!-
NnNeut taufen, offenbar tat das selner ellung als rediger In der emenmnde aber keinen AD-
ruc Was die tolerante Haltung der emerınde belegt (Das Tagebuc der Rrüder Claes
und Abraham ter Meer ‚21756 ear Dieter Hangebruch, Krefeld 2002, 27)

Am 23.Junı 1764 predigte der Iamistischen Seminar In msterdam ausgebildete
Prediger Johann Cuperus, von 1758 HIS VERT rediger der emerIınde In Utrecht, uli
Cornelis RIS aus Hoorn (Das Tagebuc des Abraham ter Meer |wie Anm 15], 249)

Ebd,, 238
FINe IsTe der vermogensten Burger aus dem ahr 1817 nennt ihn Vvierter Stelle, vgl

Kriedte, 4 ufgesinnte (wie Anm 24) 438
-roese, niederrheinische Mennoniten (wie Anm Z 83 Anm 199 Froeses vermutet

dals dies MUr auf einzelne Krefelder Mennoniten utreffe (»wohl wenigstens einzelne Kre-
felder«), mit C aul das tatsachliche Verhalten der Krefelder In den nachsten anrzenn-
ten IST auch Ine andere IC möglich. — [Iie Büurgerwache WarTrT nach zug der preufsi-
schen Iruppen reaktiviert worden, lohs Aktivitat alst sich amı als Dbürgerschaftliches
Engagement ZUT Aufrechterhaltung der Ordnung In der verstehen, vgl. Kriedte, Tauf-
gesinnte (wie Anm 24), 1317.

Michae!l orGeschichte der Niederlande, urchges. aktual Auf!l., Muünchen 200'i
70T.
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J1e den Artike| VOT] Nanne VarT) der 1Jpp, atrıots and Mennonites n the Netherlands,
n Mennonite Encyclopedia, 1959, 124T.
gl Kare| Vos, Artike!l aCcCo° Hendrik Floh IN Mennontite Encyclopedia, Rd 11956 341
Vgl In dieser Ausgabe den Beltrag VOT|! Plet Visser, 14T.

Deutsch »ZU deneBurger! J1e die Reihen!«, Teil der französischen atlo-
nalhymne (Nationalhymnen. Texte und elodien, A Auf!/., >tuttgart 2006, 50—52).

Der ZzweIlTte /usatz zur Verfassung, eute STaT umstritten, we il der amerikani-
schen Waffenlobby mißbraucht wird, SICcCNerte ursprünglich das eC der Burger, sich Im
Rahmen eıner Bürgermiliz HewaTltTnNen: »A wel| regulated Militia eing MECESSaTY LO the
SECUrITY of free ate, the g Deople Keep and ear Arms shal!l NOT De infrin-
ged« (Da Iıne wohlorganisierte iliz fur die Sicherheit eInes freien Taates notwendig IST,
Aas eC des Volkes,  en nesitzen und tragen, NIC beeinträchtigt werden).
53 Daß Mennoniten M kegime der Oranıier VOlT! en politischen Amtern ausgeschlos-
5e71]$War MIT eın run afür, da[fs sSIE sich der Patriotenbewegung anschlossen
(V. IJPp, AaDOTS |Wwie Anm.49]|, 5.124.

Jext nei Mannharadt (wie Anm 27), | XXVII (Anhang); ZUrT aC vgl ebd 1377143
SOWIE FHroese, niederrheinische Mennoniten (wie Anm 2): 79-84.
55 Zitiert ach Froese, niederrheinische Mennoniten (wie Anm 27 Ö3

»[JIe jesigen Mennoniten machen Ine der freiesten Religionsgesellschaften dUsS, die
ich je gesehen habe SIe stehen Uunter keiner sich In Glaubenssachen mischenden Synode,
hangen VOT] keinem die (Gewlssen beherrschenden Konsistorium ab, wissen VOT)] keinen
symbolischen Büchern, nehmen ZUrTr Ric  SCANUr iIhres auDens nichts a die ibel und
iIhr eigenes Gewlssen Kurz SIE sind wahre Protestanten, welche jeden Glaus
benszwang Drotestiren«, AUs ampe, Kelse Von Braunschweig ach Parıs IM HeumoO-
nat 1789, Braunschweig 1/90, (ZiB nach: Sie kamen als Fremde \ wie Anm 10], 10
Anm 216) Dafß die Mennoniten sich VOT den Reformierten Lr grölßsere gelstige Hrei-
heit auszeichneten, attestierte ihnen auch der reformierte Engelbert Vo ruck, vgl. den-
Beltrag VOT! Frau DIS roicher In dieser Ausgabe, 89 »Unter der jesigen zahlreichen
Mennoniten Gemelne S! mehr Geschmack, mehr Lie  aberel, menr reinel IM Denken
als unter UNSETeTr Reformierten Gemeinde.«
5 / Vgl revert (wie Anm 353 19 FrST die allgemeine Wehrpflicht Uüberbrückte auf [D)auer
die DISTanz zwischen Militar und ivil; Aau$s eIiner Hardenbergschen Denkschrift für den
Onig VOoT) 1807 »Man Mache aus dem Soldatenstand eiınen wahren FEhrenstand« S 19),
der His In ben NnIC VWarT Der eiInTache Soldat wurde FEnde des 18. Jahrhunderts
weder VOT selinen Vorgesetzten och VOT] den Bürgern geachte S 22) 211 nOoTtTIeErTe der
nreußische Staatsrat Sack rückblickend, da die Burger » die ne In das Militär
‚gaben], welche nıchts lernen oder sich der bürgerlichen Ordnung nIC fügen wollten«
S 25)
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